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1103
20320

Gesetz
zur Regelung der Folgen des Wegfalls der 

 Personalunion zwischen der Präsidentschaft des 
Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-
Westfalen und des Oberverwaltungsgerichts für 

das Land Nordrhein-Westfalen
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Regelung der Folgen des Wegfalls der 
 Personalunion zwischen der Präsidentschaft des 

 Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein- 
Westfalen und des Oberverwaltungsgerichts für 

das Land Nordrhein-Westfalen

Vom 24. März 2021

1103

Artikel 1
Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes

Das Verfassungsgerichtshofgesetz vom 14. Dezember 
1989 (GV. NRW. S.  708, ber. 1993  S.  588), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW.  
S. 400) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.   In der Überschrift des Gesetzes wird die Angabe 

„VGHG NW -“ durch die Angabe „VerfGHG NRW“ er-
setzt.

2.   § 9 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
  „(1) Der Präsident erhält eine monatliche Entschädi-

gung in Höhe von 25 Prozent der Abgeordnetenbezüge 
nach dem Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 252) in der je-
weils geltenden Fassung. Der Vizepräsident erhält eine 
Entschädigung in Höhe von 20 Prozent, die übrigen Mit-
glieder und ihre Stellvertreter erhalten eine Entschädi-
gung in Höhe von 15 Prozent der Abgeordnetenbezüge 
nach dem Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen für jeden Monat, in dem sie wenigstens an ei-
ner Sitzung zur Beratung oder Verhandlung einer Sache 
teilnehmen.“

20320

Artikel 2
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni  2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel X des 
Gesetzes vom X. Monat 2021 (GV. NRW. S. XXX) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.   Die Anlage 3 (Landesbesoldungsordnung R) wird wie 

folgt geändert:
 a)   In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe R 5“ 

werden nach den Wörtern „Präsidentin, Präsident 
des Oberlandesgerichts 2)“ ein Zeilenumbruch und 
die Wörter „Präsidentin, Präsident des Oberver-
waltungsgerichts 2)“ eingefügt.

 b)   In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe R 6“ 
werden nach den Wörtern „Präsidentin, Präsident 
des Oberlandesgerichts 3)“ ein Zeilenumbruch und 
die Wörter „Präsidentin, Präsident des Oberverwal-
tungsgerichts 3)“ eingefügt.

 c)   In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe R 8“ 
werden nach den Wörtern „Präsidentin, Präsident 
des Oberlandesgerichts 1)“ ein Zeilenumbruch und 
die Wörter „Präsidentin, Präsident des Oberver-
waltungsgerichts 1)“ eingefügt.

 d)   Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe R 10“ 
wird aufgehoben.

2.   In Anlage 8 (Grundgehaltssätze) wird die Zeile „R 10  
13771,22“ aufgehoben.

Artikel 3
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

In § 84 Absatz 2 Satz 2 des Landesbeamtenversorgungs-
gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), 

das zuletzt durch Artikel  2 des Gesetzes vom 3. April 
2020 (GV. NRW. S.  284) geändert worden ist, wird die 
Angabe „A 12a und A 13a“ durch die Angabe „A 12a, A 
13a und R 10“ ersetzt.

Artikel 4
Übergangsregelung

Die Besoldung der Präsidentin oder des Präsidenten des 
Verfassungsgerichtshofs und des Oberverwaltungsge-
richts, die oder der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes gemäß § 2 Absatz 2 des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes in der bis zum 30. Juni 2017 geltenden Fas-
sung im Amt ist, bestimmt sich weiterhin nach §  40 des 
Landesbesoldungsgesetzes in Verbindung mit der Landes-
besoldungsordnung R und dem Grundgehaltssatz der ent-
sprechenden Besoldungsgruppe gemäß Anlage 8 zu dem 
Landesbesoldungsgesetz in der bis zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Fassung. Sie oder er erhält daneben keine Ent-
schädigung nach § 9 Absatz 1 des Verfassungsgerichtshof-
gesetzes in der durch dieses Gesetz geänderten Fassung.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 25. März 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Justiz

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2021 S. 330

2021

Berichtigung der Zwanzigsten Verordnung zur 
 Änderung von Rechtsverordnungen zum Schutz 

vor dem Coronavirus SARS-CoV-2

Vom 26. März 2021

In der Zwanzigsten Verordnung zur Änderung von 
Rechtsverordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 vom 26. März 2021 (GV. NRW. S. 316) wird 
vor dem Wort „Inkrafttreten“ die Angabe „Artikel  4“ 
durch die Angabe „Artikel 5“ ersetzt.

Düsseldorf, den 26. März 2021

Der Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Markus L e ß m a n n

– GV. NRW. 2021 S. 330
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2030
20320
221

Gesetz 
zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes 

und zur Änderung weiterer Vorschriften 
im  Hochschulbereich 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes und zur 

 Änderung weiterer Vorschriften im Hochschulbereich 

Vom 25. März 2021

2030

Artikel 1
Änderung des Kunsthochschulgesetzes

Das Kunsthochschulgesetz vom 13. März 2008 (GV. NRW. 
S.  195), das zuletzt durch Artikel  2 des Gesetzes vom 
1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1091ff.) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 12a wird gestrichen.

 b)  Die bisherige Angabe zu § 12b wird die Angabe 
zu § 12a.

 c)  In der Angabe zu § 32 wird das Wort „Hochschul-
ehrerinnen“ durch das Wort „Hochschullehrerin-
nen“ ersetzt.

 d)  Nach der Angabe zu § 43 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 43a Ordnungsverstöße; Ordnungsmaßnahmen“. 

 e)  Nach der Angabe zu §  71 werden die folgenden 
Angaben eingefügt:

  „§ 71a  Errichtung juristischer Personen des öf-
fentlichen Rechts durch Kunsthochschulen

  § 71b  Studium eines Erweiterungsfaches nach 
abgeschlossenem Lehramtsstudium“. 

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  2 Nummer  4 wird das Wort „Hoch-
schule“ durch die Wörter „Universität der 
Künste“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „Folkwang 
Hochschule“ durch die Wörter „Folkwang 
Universität der Künste“ ersetzt und nach 
dem Wort „Musik“ die Wörter „und Tanz“ 
eingefügt.

  bb)  In Satz 2 wird das Wort „Hochschule“ durch 
die Wörter „Universität der Künste“ ersetzt.

  cc)  In Satz  3 werden die Wörter „Folkwang 
Hochschule“ durch die Wörter „Folkwang 
Universität der Künste“ und das Wort „Köln“ 
durch die Wörter „und Tanz Köln“ ersetzt.

 c)  In Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort „Habi-
litationsrechts“ die Wörter „, der Vergabe von 
Lehraufträgen“ eingefügt.

 d)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

   „(6) Die nebenberufl ichen Professorinnen und 
Professoren sind als solche Mitglieder der Uni-
versität Münster. Hinsichtlich der Verleihung der 
mitgliedschaftlichen Rechtsstellung einer akade-
mischen Mitarbeiterin oder eines akademischen 
Mitarbeiters gilt für Lehrbeauftragte des Fachbe-
reichs Musikhochschule § 10 Absatz 2 Satz 2 und 
3. Die Grundordnung der Universität Münster 
oder die Fachbereichsordnung kann vorsehen, 
dass die Mitglieder nach §  11 Absatz  1 Satz  1 
Nummer  2 des Hochschulgesetzes mit den Mit-
gliedern nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des 

Hochschulgesetzes eine gemeinsame Gruppe bil-
den, wenn wegen ihrer geringen Anzahl die Bil-
dung einer eigenen Gruppe nicht gerechtfertigt 
ist.“

3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  3 wird das Wort „öffentlichrechtli-
cher“ durch das Wort „öffentlich-rechtlicher“ 
ersetzt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Die Kunsthochschulen nehmen ihre Aufga-
ben, insbesondere ihre Aufgaben der Weiter-
bildung, hoheitlich wahr.“

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

    „Die Grundordnung kann bestimmen, dass 
das Verkündungsblatt zusätzlich oder aus-
schließlich in Gestalt einer elektronischen 
Ausgabe erscheint, die über öffentlich zu-
gängliche Netze angeboten wird. In diesem 
Fall gilt §  19 Absatz  2 des E-Government-
Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 
2016 (GV. NRW. S. 551) in der jeweils gelten-
den Fassung entsprechend.“

  bb)  In dem neuen Satz  4 werden die Wörter 
„Dort regelt sie“ durch die Wörter „Die 
Grundordnung regelt“ ersetzt.

 c)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

   „(6) Auf Antrag einer Kunsthochschule kann die 
Bauherreneigenschaft und die Eigentümerverant-
wortung an Teilen oder der Gesamtheit der ihr 
seitens des Landes oder seitens des Bau- und Lie-
genschaftsbetriebs NRW überlassenen Liegen-
schaften zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga-
ben auf diese Kunsthochschule übertragen wer-
den, soweit ihr dieses nicht bereits durch Gesetz 
zugewiesen ist; § 5 Absatz 2 bleibt unberührt. Die 
Übertragung der Bauherreneigenschaft kann ins-
besondere die Instandhaltung, die Sanierung und 
Modernisierung von Bestandsbauten und die Er-
richtung von Neubauten betreffen. Das Ministe-
rium regelt im Einvernehmen mit dem für Finan-
zen und dem für Bauen zuständigen Ministerium 
das Nähere durch Rechtsverordnung. Zu dieser 
Rechtsverordnung kann das Ministerium im Ein-
vernehmen mit dem für Finanzen und dem für 
Bauen zuständigen Ministerium Verwaltungsvor-
schriften erlassen.“

4.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 5 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 6 wird Absatz 5 und die Wörter „, insbe-
sondere im Kunsthochschulbereich,“ werden ge-
strichen.

 c)  Die Absätze 7 und 8 werden die Absätze 6 und 7.

5.  Dem § 4 Absatz 3 werden die folgenden Sätze ange-
fügt:

  „Die Kunsthochschulen können das Nähere zu den 
Sätzen 1 und 2 durch Ordnung regeln. Die diszipli-
nar-, arbeits- und prüfungsrechtlichen Bestimmun-
gen bleiben unberührt. Die Kunsthochschulen kön-
nen ihre Feststellungen im Einzelfall veröffentlichen, 
wenn das Fehlverhalten veröffentlichte Schriften 
oder Forschungsergebnisse betrifft.“

6.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  2 wird Satz  2 durch die folgenden 
Sätze ersetzt:

   „Die Überprüfung und Bewertung nach Satz  1 
unterliegt insbesondere hinsichtlich der Lehre 
den besonderen Gegebenheiten der Kunst. Die 
Evaluationsverfahren berücksichtigen diese be-
sonderen Gegebenheiten; die Kunsthochschulen 
regeln die Evaluationsverfahren in Ordnungen, 
die auch Bestimmungen über Art, Umfang und 
Behandlung der zu verarbeitenden personenbe-
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zogenen Daten der Mitglieder und Angehörigen 
enthalten, die zur Bewertung notwendig sind.“

 b)  In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „veran-
lassen“ die Wörter „; die besonderen Gegebenhei-
ten der Kunst sind zu berücksichtigen“ eingefügt.

7.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen“ durch die 
Wörter „der allgemeinen datenschutzrechtlichen 
Vorschriften“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 wird das Wort „Staatliche“ durch 
das Wort „staatliche“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 werden die Wörter „bearbeitet oder 
aufbereitet“ durch das Wort „verarbeitet“ 
und das Wort „Bearbeitung“ durch das Wort 
„Verarbeitung“ ersetzt und nach dem Wort 
„Ministerium“ die Wörter „auf dessen Anfor-
derung“ eingefügt.

  cc)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Das Ministerium kann veranlassen, dass 
Daten mit Kunsthochschulbezug im Sinne 
des Satzes 1, insbesondere die von den staat-
lichen Prüfungsämtern erhobenen Daten, zur 
Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie 
zur Überprüfung des Studienerfolgs unmit-
telbar auch oder nur den Kunsthochschulen 
zur Verfügung gestellt werden und dort zu 
diesen Zwecken verarbeitet werden dürfen; 
das Nähere kann das Ministerium im Einver-
nehmen mit dem für die jeweilige Ausbil-
dung zuständigen Fachministerium durch 
Rechtsverordnung regeln.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Unter der Verantwortung des Rektorats kön-
nen die Kunsthochschulen die Öffentlichkeit über 
die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und ihre Ver-
anstaltungen, auch durch die Dokumentation 
durch und die Veröffentlichung von Bild- und 
Tonaufnahmen, informieren und insbesondere 
über ihr Informations- und Bildungsangebot un-
terrichten (Bildungsmarketing). Sie können die 
Presseberichterstattung in geeigneter Weise un-
terstützen.“

 d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird das Wort „nutzen“ durch das 
Wort „verwenden“ ersetzt.

  bb)  In Satz 3 werden die Wörter „regelt die Eva-
luationsordnung“ durch die Wörter „wird 
durch Ordnung geregelt“ ersetzt.

 e)  In Absatz 5 werden die Wörter „Im Übrigen gel-
ten die“ durch die Wörter „Soweit dieses Gesetz 
keine besonderen Regelungen enthält, erfolgt die 
Verarbeitung personenbezogener Daten nach 
Maßgabe der“ ersetzt.

8.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „Lehrbeauftrag-
ten an den Musikhochschulen“ durch die 
Wörter „nebenberufl ichen Professorinnen 
und Professoren“ ersetzt.

  bb)  Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze ein-
gefügt:

    „Hauptberufl ich ist die Tätigkeit, wenn die 
Arbeitszeit oder der Umfang der Dienstauf-
gaben mindestens die Hälfte der regelmäßi-
gen Arbeitszeit umfasst oder der Hälfte des 
durchschnittlichen Umfangs der Dienstauf-
gaben des entsprechenden vollbeschäftigten 
Personals entspricht. Nicht nur vorüberge-
hend ist eine Tätigkeit, die auf mehr als sechs 
Monate innerhalb eines Jahres angelegt ist. 
Eine Verringerung dieser Arbeitszeit oder des 
Umfangs der Dienstaufgaben auf der Grund-
lage des Bundeselterngeld- und Elternzeitge-

setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), das zu-
letzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 
20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1061) geändert wor-
den ist, und eine auf dessen Grundlage er-
folgte Freistellung von der Beschäftigung so-
wie eine Verringerung oder Freistellung auf 
der Grundlage der entsprechenden beamten-
rechtlichen Bestimmungen bleiben außer Be-
tracht.“

 b)  Absatz  2 Satz  2 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt:

   „Die Kunsthochschule kann zudem einer Person, 
die die Einstellungsvoraussetz ungen nach §  37 
erfüllt, die mitgliedschaftliche Rechtsstellung ei-
ner akademischen Mitarbeiterin oder eines aka-
demischen Mitarbeiters einräumen, wenn sie 
Aufgaben der Kunsthochschule in Kunstaus-
übung, künstlerischen Entwicklungsvorhaben 
oder Forschung sowie in der Lehre wahrnimmt. 
Ist die Person, der die mitgliedschaftliche Rechts-
stellung nach Satz  1 oder 2 eingeräumt worden 
ist, außerhalb der Kunsthochschule tätig, wird 
hierdurch kein Dienstverhältnis begründet.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „die nebenberuf-
lichen Professorinnen und Professoren,“ ge-
strichen, die Wörter „die Honorarprofesso-
rinnen und Honorarprofessoren“ durch die 
Wörter „die außerplanmäßigen Professorin-
nen und Professoren, die Honorarprofesso-
rinnen und Honorarprofessoren, die Privat-
dozentinnen und Privatdozenten, die Lehrbe-
auftragten“ ersetzt und nach dem Wort 
„nebenberufl ich“ die Wörter „mit Ausnahme 
der nebenberufl ichen Professorinnen und 
Professoren“ eingefügt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Die Grundordnung kann zudem bestimmen, 
dass außerplanmäßige Professorinnen und 
Professoren, Honorarprofessorinnen und Ho-
norarprofessoren oder die Privatdozentinnen 
und Privatdozenten Mitglieder der Hoch-
schule sind; soweit diese nicht aus anderen 
Gründen Mitglieder der Hochschule sind, 
nehmen sie an Wahlen und Abstimmungen 
nicht teil.“

9.  In § 11 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort „wei-
terzuführen“ die Wörter „, es sei denn, das Gremium, 
welches sie oder ihn gewählt hat, entscheidet, von 
der Weiterführung abzusehen“ eingefügt.

10. § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden nach dem 
Wort „Lehrbeauftragten“ die Wörter „, denen 
nach Maßgabe des § 10 Absatz 2 Satz 2 die mit-
gliedschaftliche Rechtsstellung einer akademi-
schen Mitarbeiterin oder eines akademischen 
Mitarbeiters verliehen worden ist“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird die Angabe „§ 12a Absatz 1“ 
durch die Angabe „Satzes 2“ ersetzt.

  bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

    „Art und Umfang der Mitwirkung der ein-
zelnen Mitgliedergruppen und innerhalb die-
ser Mitgliedergruppen der Kunsthochschule 
sowie die zahlenmäßige Zusammensetzung 
der Gremien bestimmen sich nach deren Auf-
gabe sowie nach der fachlichen Gliederung 
der Hochschule und der Qualifi kation, Funk-
tion, Verantwortung und Betroffenheit der 
Mitglieder der Kunsthochschule; die Grund-
ordnung kann die Bildung von Untergruppen 
vorsehen.“

  cc)  In dem neuen Satz 3 werden nach den Wör-
tern „Mehrheit der Stimmen“ die Wörter 
„der Mitglieder des Gremiums“ eingefügt.

11.  § 12a wird aufgehoben.
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12.  § 12b wird § 12a.

13.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

   „(5) Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften dieses Gesetzes oder des Ordnungs- 
oder des sonstigen autonomen Rechts der Hoch-
schule kann gegen eine Ordnung der Hochschule 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,

  1.   die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß be-
kannt gemacht worden,

  2.   das Rektorat hat den Beschluss des die Ord-
nung beschließenden Gremiums vorher bean-
standet,

  3.   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Hochschule vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt, oder

  4.   bei der öffentlichen Bekanntmachung der 
Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeaus-
schlusses nicht hingewiesen worden.

   Die aufsichtsrechtlichen Befugnisse nach den 
§§ 68 und 69 bleiben unberührt.“

 b)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

14.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden nach dem Wort „gewählt“ 
die Wörter „; Satz  3 und 4 bleiben unbe-
rührt“ eingefügt.

  bb)  Die folgenden Sätze werden angefügt:

   „Die Wahlordnung kann Briefwahl zulassen oder 
Regelungen treffen, dass schriftliche Erklärungen 
in Wahlangelegenheiten durch einfache elektroni-
sche Übermittlung, durch mobile Medien oder in 
elektronischer Form abgegeben werden können. 
Zur Sicherung der Grundsätze nach Satz 1 regelt 
das Ministerium durch Rechtsverordnung das 
Nähere zur Stimmabgabe in elektronischer Form.  
Sieht die Rechtsverordnung nach Satz 4 die Mög-
lichkeit der Stimmabgabe in elektronischer Form 
oder die Wahlordnung nach Satz  2 die Möglich-
keit der Briefwahl vor, hat die wählende Person 
oder deren Hilfsperson bei der Stimmabgabe in 
elektronischer Form oder bei der Briefwahl auf 
dem Wahlschein zu versichern, dass sie die 
Stimme persönlich oder als Hilfsperson gemäß 
dem erklärten Willen der wählenden Person ge-
kennzeichnet habe. Wer die Versicherung nach 
Satz  5 falsch abgibt, handelt ordnungswidrig. 
Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach Satz 6 ist die Kanzlerin oder der Kanzler.“

 b)  In Absatz  4 werden das Wort „der“ durch das 
Wort „seiner“ und die Wörter „des Gremiums, so-
weit diese vollzogen sind“ durch die Wörter „und 
Amtshandlungen; dies gilt bei einer fehlerhaften 
Besetzung von Gremien entsprechend“ ersetzt.

 c)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

   „(5) Gremien sind auch dann gesetzmäßig zu-
sammengesetzt, wenn bei einer ordnungsgemäßen 
Wahl weniger Gremienmitglieder gewählt wer-
den, als der jeweiligen Mitgliedergruppe Sitze 
zustehen. Gleiches gilt, wenn wahlberechtigte 
Mitglieder einer Mitgliedergruppe nicht vorhan-
den sind. Verfügt die Gruppe der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer im Fachbereichsrat 
nach der Wahl nicht über die Mehrheit der Stim-
men der Mitglieder des Gremiums, bestellt das 
Rektorat die erforderliche Zahl von Vertreterin-
nen und Vertretern, es sei denn, die Grundord-
nung sieht eine Nachwahl vor; dies gilt auch, 
wenn bei Ausscheiden einer Vertreterin oder eines 
Vertreters der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer wegen des Fehlens eines ge-

wählten Ersatzmitglieds diese Gruppe nicht 
mehr über die Mehrheit der Stimmen der Mit-
glieder des Fachbereichsrats verfügen würde.“

15.  § 16 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden die Wörter „in der Grundord-
nung festgelegten“ durch die Wörter „nach Maß-
gabe der Grundordnung bestimmten“ ersetzt.

 b)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Stimmen“ die 
Wörter „der Mitglieder“ eingefügt.

16.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Pro-
rektor“ die Wörter „oder mehrere Prorektorinnen 
oder Prorektoren“ eingefügt.

 b)  In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Stim-
men“ die Wörter „der Mitglieder“ eingefügt.

 c)  Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz 3 wird die Angabe „17“ durch die An-
gabe „16“ ersetzt und nach dem Wort „Lan-
desbeamtengesetz“ werden die Wörter „vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert wor-
den ist,“ eingefügt.

  bb)  Satz 5 wird aufgehoben.

17.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „wird“ die 
Wörter „vom Senat mit der Mehrheit der 
Stimmen der Mitglieder des Gremiums ge-
wählt und“ eingefügt.

  bb)  Satz 7 wird aufgehoben.

 b)  Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze ange-
fügt:

   „Steht die Gewählte oder der Gewählte in einem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu einer der 
Hochschulen nach § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz 
oder zum Land, ruhen die Rechte und Pfl ichten 
aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit für 
die Dauer des Zeitbeamtenverhältnisses; die Be-
rechtigung zur Kunst, Forschung und Lehre 
bleibt unberührt. Steht sie oder er in einem unbe-
fristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis zu 
einer der Hochschulen nach §  1 Absatz  2 des 
Hochschulgesetzes oder zum Land, dauert auch 
dieses Beschäftigungsverhältnis während der 
Dauer des Zeitbeamtenverhältnisses fort; §  16 
Absatz  4 des Landesbeamtengesetzes ist nicht 
anwendbar. Die Rechte und Pfl ichten aus dem 
privatrechtlichen Dienstverhältnis ruhen; Satz  2 
Halbsatz 2 fi ndet entsprechende Anwendung.“

18.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze ein-
gefügt:

    „Wenn die Dekanin oder der Dekan mit der 
doppelten Mehrheit nach §  25 Absatz  2 
Satz 3 Halbsatz 1 gewählt worden ist, besetzt 
sie oder er vorbehaltlich einer anderen Rege-
lung in der Grundordnung als Vertreterin 
oder Vertreter der Gruppe der Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer jeweils einen 
Sitz der für diese Gruppe vorgesehenen Sitze 
im Senat; das Nähere regelt, insbesondere 
hinsichtlich der Abstimmung der Amtszeiten 
der Dekaninnen und Dekane mit den Amts-
zeiten der sonstigen Mitglieder des Senats, 
die Grundordnung, die zudem eine Auswahl 
vorsehen kann, welche Dekanin oder welcher 
Dekan welchen Fachbereichs einen Sitz im 
Sinne des Halbsatzes 1 besetzt. Im Falle eines 
Dekanats gilt Satz  2 nur für die Dekanin 
oder den Dekan.“
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  bb)  In dem neuen Satz 4 werden nach dem Wort 
„bestehen“ die Wörter „und vorbehaltlich 
Satz 2“ eingefügt.

  cc)  In dem neuen Satz 5 werden die Wörter „so-
wie der Fachbereichsleitungen“ durch die 
Wörter „, vorbehaltlich Satz  2 ein Stimm-
recht der Fachbereichsleitungen sowie ein 
Stimmrecht des Vorsitzes des Allgemeinen 
Studierendenausschusses“ ersetzt.

  dd)  Die neuen Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.

 b)  In Absatz  4 wird Satz  1 durch die folgenden 
Sätze ersetzt:

   „Falls auf der Grundlage einer Regelung in der 
Grundordnung die Vertreterinnen und Vertreter 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer im Senat nicht über die Mehrheit der 
Stimmen verfügen, verfügen diese Vertreterinnen 
und Vertreter gleichwohl über die Mehrheit der 
Stimmen der Mitglieder des Senats 

  1.  bei dem Erlass von Ordnungen, die inhalt-
liche Rahmenbedingungen der Kunst und der 
Forschung regeln, 

  2.  bei der Beschlussfassung in den Angelegen-
heiten, bei denen der Senat die Aufgaben und 
Befugnisse des Fachbereichsrats wahrnimmt 
und

  3.  bei den Wahlen nach §  16 Absatz  1 Satz  2, 
nach § 18 Absatz 3 Satz 1 und nach § 19 Ab-
satz 2 Satz 1.

   Sie verfügen mindestens über die Hälfte der 
Stimmen beim Erlass von Rahmenprüfungsord-
nungen oder, soweit der Senat die Aufgaben und 
Befugnisse des Fachbereichsrats wahrnimmt, von 
Prüfungsordnungen.“

19.  In § 24 Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „kann“ durch 
das Wort „bestellt“ ersetzt, werden nach dem Wort 
„begrenzt“ die Wörter „in der Regel“ eingefügt und 
wird das Wort „bestellen“ gestrichen.

20.  § 25 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

    „Die Dekanin oder der Dekan bedarf zu ih-
rer oder seiner Wahl vorbehaltlich einer an-
deren Regelung in der Grundordnung der 
Mehrheit der Stimmen des Fachbereichsrates 
und zugleich der Mehrheit der Vertreterinnen 
und Vertreter der Gruppe der Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer im Fachbe-
reichsrat (doppelte Mehrheit).“

  bb)  In dem neuen Satz  12 wird das Wort „kön-
nen“ durch das Wort „kann“ ersetzt.

 b)  Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze ange-
fügt:

   „Dekaninnen oder Dekane, die nach Maßgabe des 
Absatzes 2 Satz  3 mit doppelter Mehrheit ge-
wählt worden sind, besetzen vorbehaltlich einer 
anderen Regelung in der Grundordnung im Fach-
bereichsrat als Vertreterin oder Vertreter der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer jeweils einen Sitz der für diese 
Gruppe vorgesehenen Sitze; das Nähere regelt, 
insbesondere hinsichtlich der Abstimmung der 
Amtszeiten der Dekaninnen und Dekane mit den 
Amtszeiten der sonstigen Mitglieder des Fachbe-
reichsrates, die Grundordnung. Im Falle eines 
Dekanats gilt Satz 2 vorbehaltlich einer anderen 
Regelung in der Grundordnung nur für die Deka-
nin oder den Dekan.“

21.  In § 26 Absatz 4 Satz 3 und 4 wird jeweils das Wort 
„Finanzministerium“ durch die Wörter „für Finan-
zen zuständigen Ministerium“ ersetzt.

22.  § 28 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 
haben neben und im Rahmen ihrer Aufgaben 
nach Absatz  1 bis 3 die Aufgabe, sich durch die 
selbstständige Wahrnehmung der ihrer Kunst-
hochschule obliegenden Aufgaben in Kunst, For-
schung, Lehre und Weiterbildung für die Beru-
fung auf eine Professur an einer Kunsthochschule 
oder einer Universität zu qualifi zieren. Dies ist 
bei der Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses 
und der Funktionsbeschreibung ihrer Stelle zu 
gewährleisten.“

 b)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

23.  § 29 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer  3 werden die Wörter „erbracht 
wird“ gestrichen und die Wörter „; diese 
Frist“ durch die Wörter „, oder im Rahmen 
einer Juniorprofessur erbracht wird; die Frist 
nach Halbsatz 1“ ersetzt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

  „Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren, deren Aufgaben auf 
künstlerischem Gebiet liegen, sind neben den allge-
meinen dienstrechtlichen Voraussetzungen und den 
Voraussetzungen nach Satz  1 Nummer  1 und 2 die 
besondere künstlerische Befähigung, deren Nach-
weis in der Regel durch künstlerische Arbeiten und 
Werke während einer dreijährigen künstlerischen 
Tätigkeit erbracht wird, von der mindestens zwei 
Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt 
worden sein müssen; Satz  1 Nummer  3 Halbsatz  2 
gilt entsprechend.“

b)  In Absatz 3 werden nach der Angabe „Absatz 1“ je-
weils die Angabe „Satz  1“ und nach der Angabe 
„und 3“ die Wörter „und Satz  2 hinsichtlich des 
Nachweises des Vorliegens der besonderen künstleri-
schen Befähigung“ eingefügt.

24.  In §  30 Absatz  2 Satz  1 werden nach den Wörtern 
„eigenen Kunsthochschule“ die Wörter „in der Re-
gel“ und nach dem Wort „waren“ die Wörter „; für 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, deren 
Aufgaben auf künstlerischem Gebiet liegen, tritt da-
bei an die Stelle der Promotion die besondere künst-
lerische Befähigung“ eingefügt.

25.  § 31 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  Die Sätze 3 bis 5 werden durch folgenden Satz 
ersetzt:

   „Von der Ausschreibung einer Professur kann in 
den folgenden Fällen ausnahmsweise abgesehen 
werden:

  1.  wenn eine Professorin oder ein Professor in 
einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder ei-
nem befristeten Beschäftigungsverhältnis auf 
dieselbe Professur in einem Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnis berufen werden 
soll, 

  2.  in begründeten Fällen, wenn eine Juniorpro-
fessorin oder ein Juniorprofessor auf eine 
Professur in einem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder einem unbefristeten Be-
schäftigungsverhältnis berufen werden soll,

  3.  wenn eine nebenberufl iche Professorin oder 
ein nebenberufl icher Professor in ein haupt-
berufl iches Dienstverhältnis berufen werden 
soll,

  4.  wenn durch das Angebot der Professur die 
Abwanderung einer Professorin oder eines 
Professors verhindert werden kann; dies setzt 
voraus, dass ein mindestens gleichwertiger 
Ruf einer anderen Hochschule vorliegt,

  5.   wenn eine Nachwuchswissenschaftlerin oder 
ein Nachwuchswissenschaftler oder eine 
Künstlerin oder ein Künstler, bei denen die 
Einstellungsvoraussetzungen einer Juniorpro-
fessorin oder eines Juniorprofessors nach § 29 
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vorliegen und die oder der in besonderer 
Weise fachlich sowohl qualifi ziert als auch mit 
der berufungswilligen Kunsthochschule ver-
bunden ist, auf eine Professur in einem Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit oder einem un-
befristeten Beschäftigungsverhältnis berufen 
werden soll; dabei muss die Nachwuchswis-
senschaftlerin oder der Nachwuchswissen-
schaftler ihre oder seine Funktion nach exter-
ner Begutachtung, welche dem Berufungsver-
fahren auf eine Juniorprofessor gleichwertig 
ist, erhalten haben, oder

  6.  wenn die Professur, auf die berufen werden 
soll, aus einem hochschulübergreifenden För-
derprogramm fi nanziert wird, dessen Verga-
bebestimmungen eine Ausschreibung und ein 
Auswahlverfahren mit externer Begutach-
tung vorsehen, welches einem Berufungsver-
fahren auf eine Professur gleichwertig ist.“

 b)  In dem neuen Satz 4 wird die Angabe „und 4“ ge-
strichen.

26.  § 32 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird das Wort „Hochschuleh-
rerinnen“ durch das Wort „Hochschullehrerin-
nen“ ersetzt.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

    „Satz  3 gilt auch für eine Juniorprofessorin 
oder einen Juniorprofessor, der oder dem ein 
Tenure Track im Sinne des §  38a Absatz  1 
Satz 1 Halbsatz 1 des Hochschulgesetzes er-
teilt wurde, wenn sie oder er sich als Hoch-
schullehrerin oder als Hochschullehrer nicht 
bewährt hat.“

  bb)  In dem neuen Satz 5 werden die Angabe „bis 
3“ durch die Angabe „bis 4“, die Angabe 
„122“ durch die Angabe „121“, die Angabe 
„125“ durch die Angabe „124“ und die An-
gabe „126“ durch die Angabe „125“ ersetzt.

 c)  In Absatz 5 wird Satz 4 aufgehoben.

27.  § 34 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift werden vor dem Wort „Hono-
rarprofessur“ die Wörter „Außerplanmäßige Pro-
fessur,“ eingefügt.

 b)  Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorange-
stellt:

   „(1) Die Bezeichnung „außerplanmäßige Profes-
sorin“ oder „außerplanmäßiger Professor“ kann 
Personen verliehen werden, die die Einstellungs-
voraussetzungen einer Professorin oder eines 
Professors nach § 29 erfüllen und hervorragende 
Leistungen sowohl in der Kunst oder Forschung 
als auch in der Lehre erbringen.“

 c)  Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2.

 d)  Der bisherige Absatz  2 wird Absatz  3 und in 
Satz  4 werden vor dem Wort „Honorarprofesso-
rinnen“ die Wörter „Außerordentliche Professo-
rinnen und Professoren sowie“ eingefügt.

 e)  Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Ab-
sätze 4 und 5.

28.  Nach § 35 Absatz 1 Satz 3 wird folgender Satz ein-
gefügt:

  „Lehrkräfte für besondere Aufgaben sind berechtigt, 
die akademische Bezeichnung „Dozentin an einer 
Kunsthochschule“ oder „Dozent an einer Kunst-
hochschule“ zu führen.“

29.  In § 36 Satz 1 wird nach dem Wort „Lehrbedarf“ das 
Wort „befristet“ eingefügt.

30.  § 37 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

   „Soweit es der Eigenart des Faches und den An-
forderungen der Stelle entspricht, kann abwei-
chend von dem Erfordernis eines abgeschlosse-

nen Hochschulstudiums nach Satz 1, soweit eine 
besondere Befähigung zu künstlerischer Arbeit 
vorliegt, auch eingestellt werden, wer hervorra-
gende fachbezogene Leistungen in der Praxis 
nachweist.“

 b)  Absatz 6 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird die Angabe „66 b“ durch die 
Angabe „45 der“ ersetzt.

  bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

    „Soweit es der Eigenart des Faches und den 
Anforderungen der Stelle entspricht, kann 
abweichend von dem Erfordernis eines abge-
schlossenen Hochschulstudiums nach Satz 1, 
soweit eine besondere Befähigung zu künst-
lerischer Arbeit vorliegt, auch eingestellt 
werden, wer hervorragende fachbezogene 
Leistungen in der Praxis nachweist.“

31.  § 41 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 6 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 4 werden die Wörter „und das Fehlen 
der Zugangsvoraussetzungen von der Studie-
renden oder dem Studierenden nicht zu ver-
treten ist“ gestrichen.

  bb)  In Satz  5 werden nach dem Wort „erlischt“ 
die Wörter „mit Wirkung für die Zukunft“ 
eingefügt.

 b)  In Absatz 10 Satz 1 werden die Wörter „, die ihre 
Zugangsvoraussetzungen nicht an einer deutsch-
sprachigen Einrichtung erworben haben,“ gestri-
chen.

 c)  In Absatz 11 Satz 1 werden nach der Angabe „2“ 
die Wörter „, für künstlerische Ma sterstudiengänge 
zudem nach Absatz 6,“ eingefügt.

32.  § 42 Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  an einer Krankheit leidet, durch die sie oder er 
die Gesundheit der Hochschulmitglieder, insbe-
sondere der Studierenden, ernstlich gefährdet 
oder den ordnungsgemäßen Studienbetrieb ernst-
lich zu beeinträchtigen droht,“.

33.  Nach § 43 wird folgender § 43a eingefügt:

 „§ 43a 
 Ordnungsverstöße; Ordnungsmaßnahmen

  (1) Eine Studierende oder ein Studierender begeht 
einen Ordnungsverstoß, wenn sie oder er

 1.  durch Anwendung von Gewalt, durch Aufforde-
rung zur Gewalt, durch Bedrohung mit Gewalt 
oder durch einen schwerwiegenden oder wieder-
holten Verstoß gegen eine rechtmäßige Anord-
nung im Rahmen des Hausrechts

  a)  den bestimmungsgemäßen Betrieb einer 
Kunsthochschuleinrichtung, die Tätigkeit ei-
nes Kunsthochschulorgans, die Durchführung 
einer Kunsthochschulveranstaltung oder in 
sonstiger Weise den Studienbetrieb beein-
trächtigt, verhindert oder zu verhindern ver-
sucht oder

  b)   ein Mitglied der Kunsthochschule in der Aus-
übung seiner Rechte und Pfl ichten erheblich 
beeinträchtigt oder von dieser Ausübung ab-
hält oder abzuhalten versucht, insbesondere 
durch Beschädigung oder Zerstörung eines 
Kunstwerkes dieses Mitglieds,

 2.   wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die 
zu Lasten eines Mitglieds der Kunsthochschule 
geschehen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist 
oder ein rechtskräftiger Strafbefehl vorliegt und 
nach Art der Straftat eine Behinderung des Stu-
diums oder der sonstigen Tätigkeit dieses Mit-
glieds droht,

 3.   Einrichtungen der Kunsthochschule zu strafba-
ren Handlungen nutzt oder zu nutzen versucht,

 4.   im Zusammenhang mit ihrem Studium
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 a)  wesentliche Eingriffe in die Substanz eines Ge-
bäudes vornimmt, das die Kunsthochschule nutzt, 
oder Handlungen vornimmt, die konkret geeignet 
sind, solche wesentlichen Eingriffe zu bewirken, 
oder

 b)  Handlungen vornimmt, die geeignet sind, das Le-
ben oder die körperliche Unversehrtheit eines 
Mitglieds der Kunsthochschule oder dritter Per-
sonen erheblich zu gefährden, oder

 5.   bezweckt oder bewirkt, dass

  a)   ein Mitglied der Kunsthochschule aus Grün-
den der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Al-
ters oder der sexuellen Identität in seiner 
Würde verletzt wird,

  b)   damit zugleich ein von Einschüchterungen, 
Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdi-
gungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes 
Umfeld geschaffen wird und

  c)   nach Art dieser Würdeverletzung und dieses 
geschaffenen Umfelds eine Behinderung des 
Studiums oder der sonstigen Tätigkeit dieses 
Mitglieds droht.

  (2) Gegen Studierende, die einen Ordnungsverstoß 
nach Absatz  1 begangen haben, können Ordnungs-
maßnahmen verhängt werden. Ordnungsmaßnahmen 
sind:

 1.  der Ausspruch einer Rüge,

 2.   die Androhung der Exmatrikulation,

 3.   der Ausschluss von der Benutzung von Einrich-
tungen der Hochschule,

 4.   der Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen 
Lehrveranstaltungen bis zu einem Semester,

 5.   die Exmatrikulation.

  Die Ordnungsmaßnahme nach Satz  2 Nummer  2 
kann nur in Verbindung mit Ordnungsmaßnahmen 
nach Satz 2 Nummer 1, 3 oder 4 ausgesprochen wer-
den; die Ordnungsmaßnahmen nach Satz  2 Num-
mer 1, 3 und 4 können nebeneinander verhängt wer-
den. Die Ordnungsmaßnahme nach Satz  2 Num-
mer  5 kann für einen Ordnungsverstoß nach 
Absatz  1 Nummer  5 nicht verhängt werden, es sei 
denn, es liegt zugleich ein Ordnungsverstoß nach 
Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 vor. Die Sätze 1 bis 4 
gelten auch, wenn sich die oder der Studierende zur 
Rechtfertigung der Begehung des Ordnungsverstoßes 
auf die Kunstfreiheit beruft.

  (3) Das Nähere zum Verfahren zur Verhängung einer 
Ordnungsmaßnahme regelt der Senat durch Ord-
nung; diese bedarf der Genehmigung des Rektorats. 
In dem Verfahren hinsichtlich der Entscheidung über 
die Exmatrikulation nach Absatz  2 Satz  2 Num-
mer  5 sind die Vorschriften über das förmliche Ver-
waltungsverfahren der §§ 63 bis 71 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. Behörde im Sinne 
dieser Vorschriften ist der in der Ordnung nach 
Satz 1 geregelte Ordnungsausschuss.

  (4) Mit der Entscheidung über die Exmatrikulation 
nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 kann eine Frist bis 
zur Dauer von zwei Jahren festgesetzt werden, in-
nerhalb derer eine erneute Einschreibung an der 
Kunsthochschule ausgeschlossen ist.“

34.  § 46 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  3 werden nach dem Wort „ge-
wählt“ die Wörter „; Absatz 2 Satz 3 und 4 bleibt 
unberührt“ eingefügt.

 b)  Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze ange-
fügt: 

   „Die Wahlordnung kann Briefwahl zulassen oder 
Regelungen treffen, dass schriftliche Erklärungen 
in Wahlangelegenheiten oder bei einer Urabstim-

mung durch einfache elektronische Übermitt-
lung, durch mobile Medien oder in elektronischer 
Form abgegeben werden können; das Gleiche gilt 
für die Wahl zu demjenigen Organ der Fachschaft, 
welches in seiner Funktion dem Studierenden-
parlament entspricht und von den Mitgliedern 
der Fachschaft unmittelbar gewählt wird. Zur Si-
cherung der Grundsätze nach Absatz 1 Satz 3 re-
gelt das Ministerium durch Rechtsverordnung 
das Nähere zur Stimmabgabe in elektronischer 
Form. Sieht die Rechtsverordnung nach Satz  4 
die Möglichkeit der Stimmabgabe in elektroni-
scher Form oder die Wahlordnung nach Satz 3 die 
Möglichkeit der Briefwahl vor, kann in der 
Rechtsverordnung oder der Wahlordnung auch 
bestimmt werden, dass die wählende Person oder 
deren Hilfsperson oder bei der Stimmabgabe in 
elektronischer Form oder bei der Briefwahl auf 
dem Wahlschein versichern muss, dass sie die 
Stimme persönlich oder als Hilfsperson gemäß 
dem erklärten Willen der wählenden Person ge-
kennzeichnet habe. § 14 Absatz 1 Sätze 6 und 7 
gelten entsprechend.“

35.  In § 47 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Studierende-
naussschusses“ durch das Wort „Studierendenaus-
schusses“ ersetzt.

36.  In § 49 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Finanzminis-
terium“ durch die Wörter „für Finanzen zuständigen 
Ministerium“ ersetzt.

37.  § 50 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2a wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  1 werden nach den Wörtern „dieser 
Reformmodelle“ das Wort „insbesondere“ 
und nach dem Wort „anbieten“ die Wörter 
„und Maßnahmen zur Verbesserung des Stu-
dienerfolgs vorsehen“ eingefügt.

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben. 

  cc)  In dem neuen Satz 2 werden die Wörter „In 
der“ durch das Wort „Die“, die Wörter „ist 
vorzusehen“ durch die Wörter „kann vorse-
hen“ ersetzt, die Wörter „bei denen Leistun-
gen nach Satz  2 anerkannt worden sind“ 
durch die Wörter „die an Ergänzungskursen 
teilnehmen“ und die Wörter „der Ergän-
zungskurse“ durch die Wörter „dieser Ergän-
zungskurse“ ersetzt. 

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz 4 werden nach dem Wort „guter“ die 
Wörter „künstlerischer und“ eingefügt. 

  bb)  Folgender Satz wird angefügt: 

   „Ist als Voraussetzung für die Teilnahme an einer 
Prüfung oder für die Zulassung zu den Prüfun-
gen die vorherige Teilnahme der Studierenden an 
einer Lehrveranstaltung geregelt, sind hinsicht-
lich dieser Teilnahme die Belange 

  1.   von Studierenden, die Kinder im Sinne des 
§  25 Absatz  5 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes pfl egen oder erziehen oder den 
Ehegatten, die eingetragene Lebenspartnerin 
oder den eingetragenen Lebenspartner oder 
einen in gerader Linie Verwandten oder im 
ersten Grad Verschwägerten pfl egen,

  2.  von Studierenden mit Behinderung oder chro-
nischer Erkrankung sowie 

  3.  von Studierenden, die erwerbstätig sind, 

   angemessen zu berücksichtigen.“

38.  § 51 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Für künstlerische Studiengänge gilt dies nur, wenn 
die Studierenden in ihrer Person

 1.  die erforderliche Qualifi kation gemäß §  41 Ab-
satz 5 nachgewiesen haben oder

 2.  die Voraussetzungen erfüllen, die die Kunsthoch-
schule für die anderweitige Berechtigung des Be-
suchs der Lehrveranstaltungen von künstleri-
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schen Studiengängen durch Ordnung geregelt 
hat.“

39.  § 52 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

  „(6) Die Kunsthochschule kann

 1.  Studierende, die nach Ablauf des Eineinhalbfa-
chen der generellen Regelstudienzeit des von ih-
nen studierten Studienganges noch in diesen Stu-
diengang eingeschrieben sind, zum Beginn des 
oder eines folgenden Semesters den Status eines 
in der Kunsthochschule eingeschriebenen Studie-
renden zuweisen; in diesem Falle sind sie nicht 
mehr in den Studiengang nach Halbsatz 1 einge-
schrieben,

 2.   Studierende, die ihr Studium über einen längeren 
Zeitraum nicht betreiben, exmatrikulieren; diese 
Voraussetzung ist in der Regel erfüllt, wenn die 
doppelte generelle Regelstudienzeit überschritten 
wurde oder in vier aufeinander folgenden Semes-
tern keine Prüfungsleistung oder kein Leistungs-
nachweis erbracht wurde, oder

 3.   die Berechtigung von Studierenden, am künstle-
rischen Hauptfachunterricht teilzunehmen und 
die künstlerische sowie künstlerisch-technische 
Schlüsselinfrastrukturen der Kunsthochschule in 
Anspruch zu nehmen, nach Ablauf der generellen 
Regelstudienzeit beschränken.

  Auf die generelle Regelstudienzeit nach Satz 1 wer-
den jeweils Zeiten einer Beurlaubung nicht einge-
rechnet. In der Kunsthochschule eingeschriebene 
Studierende im Sinne des Satzes 1 Buchstabe a sind 
nach Maßgabe der Ordnung nach Satz  5 nicht be-
rechtigt, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen und 
die Einrichtungen der Kunsthochschule zu benut-
zen; § 44 Absatz 3 bleibt unberührt. In Fällen einer 
besonderen persönlichen Härte soll von der Zuwei-
sung nach Satz  1 Nummer  1, der Exmatrikulation 
nach Satz  1 Nummer  2 sowie der Beschränkung 
nach Satz  1 Nummer  3 abgesehen werden; bei der 
Entscheidung sind Belange im Sinne des §  50 Ab-
satz  3 Satz  6 Nummer  1 und 2 sowie durch ver-
gleichbar schwerwiegende Umstände veranlasste 
Belange angemessen zu berücksichtigen. Zur Verbes-
serung der Studiensituation ihrer Studierenden und 
zur Sicherung der Qualität der Lehre und der Kunst 
regelt die Kunsthochschule das Nähere durch Ord-
nung, die auch Prüfungsordnung sein kann.“

40.   § 54 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

    „Die Prüfungsordnungen können bestimmen, 
dass bei künstlerischen weiterbildenden Mas-
terstudiengängen von dem besonderen Eig-
nungserfordernis eines einschlägigen berufs-
qualifi zierenden Studienabschlusses nach 
Satz 1 abgesehen werden kann, wenn Studien-
bewerberinnen oder Studienbewerber eine 
studiengangbezogene besondere fachliche Eig-
nung oder besondere künstlerische oder ge-
stalterische Begabung und eine den Anforde-
rungen der Hochschule entsprechende Allge-
meinbildung nachweisen.“

  bb)  In dem neuen Satz 5 wird die Angabe „2 und 
3“ durch die Angabe „3 und 4“ ersetzt. 

 b)  In Absatz  5 Satz  1 wird das Wort „kostende-
ckende“ gestrichen. 

41.  In § 54a wird in Absatz 4 das Wort „Einschreibeord-
nung“ durch das Wort „Einschreibungsordnung“ er-
setzt.

42.  § 54b wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

   „Auf Antrag werden die Kosten für den Ge-
schäftsbedarf der beauftragten Person von der 
Kunsthochschule entsprechend § 40 des Landes-
personalvertretungsgesetzes übernommen.“

 b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

   „(4) Die Beauftragten für die Studierenden mit 
Behinderung oder chronischer Erkrankung kön-
nen sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusam-
menschließen und sich eine Satzung geben. Die 
Satzung ist zu veröffentlichen. Die Kosten für 
den Geschäftsbedarf dieser Arbeitsgemeinschaft 
werden vom Ministerium entsprechend §  40 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes übernommen, 
ebenso wie die Kosten einer angemessenen Frei-
stellung.“

43.  Dem § 55 wird folgender Absatz 8 angefügt:

  „(8) Die Grundordnung kann zulassen oder vorse-
hen, dass in dem Prüfungsausschuss Vertreterinnen 
und Vertreter der Gruppe nach § 12 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 nicht vertreten sein müssen und dass ab-
weichend von §  13 Absatz  1 Satz  5 dem Prüfungs-
ausschuss auch Mitglieder des Fachbereichs angehö-
ren dürfen, die nicht Mitglieder des Fachbereichsrats 
sind. Wenn an der Kunsthochschule keine Fachberei-
che bestehen, gilt Satz  1 für die Mitglieder der 
Hochschule, die keine Mitglieder des Senats sind, 
entsprechend.“

44.  § 55a wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz  1 Satz  1 werden die Wörter „Berufs-
akademien oder in“ durch die Wörter „Berufs-
akademien, in“ und die Wörter „erbracht wor-
den“ durch die Wörter „oder in einem anderen 
Studiengang derselben Hochschule erbracht wor-
den“ ersetzt sowie nach den Wörtern „ersetzt 
werden“ die Wörter „; eine Prüfung der Gleich-
wertigkeit fi ndet nicht statt“ eingefügt. 

 b)  In Absatz  5 werden nach dem Wort „kann“ die 
Wörter „unbeschadet der verfahrens- oder pro-
zessrechtlichen Fristen“ eingefügt. 

45.  § 56 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

   aaa)  In Nummer 2 werden die Wörter „; für 
Studierende mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung sind, auch 
hinsichtlich der Form und der Dauer 
der Prüfungsleistung, nachteilsausglei-
chende Regelungen zu treffen“ gestri-
chen.

   bbb)  Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

     „5.  nachteilsausgleich ende Regelungen 
für Studierende, die aufgrund einer 
Behinderung oder chronischen Er-
krankung oder aufgrund der mut-
terschutzrechtlichen Bestimmun-
gen an der Ableistung einer Prü-
fung oder dem Erwerb einer 
Teilnahmevoraussetzung im Sinne 
von Nummer  2 in der in der Prü-
fungsordnung vorgesehenen Weise 
gehindert sind,“

   ccc)  In Nummer 10 werden nach dem Wort 
„Prüfungen“ die Wörter „und die Fer-
tigung einer Kopie oder einer sonsti-
gen originalgetreuen Reproduktion aus 
diesen Akten“ eingefügt.

  bb)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

    „In der Prüfungsordnung kann geregelt wer-
den, dass Hochschulprüfungen in elektro-
nischer Form oder in elektronischer Kommu-
nikation abgelegt werden können.“

 b)  Nach Absatz  2 wird folgender Absatz  2a einge-
fügt: 

   „(2a) Hinsichtlich des Mutterschutzes gelten die 
entsprechenden Bestimmungen des Mutter-
schutzgesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl.  I 
S. 1228), das durch Artikel 57 Absatz 8 des Geset-
zes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) ge-
ändert worden ist. Die Regelungen über den 
Nachteilsausgleich nach Absatz  2 Satz  1 Num-
mer  5 können insbesondere Abweichungen im 
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Hinblick auf die Ableistung der Prüfung, auch 
hinsichtlich ihrer Form, auf die Dauer der Prü-
fung, auf die Benutzung von Hilfsmitteln oder 
Hilfspersonen sowie auf die Zahl und die Voraus-
setzungen für die Wiederholung von Prüfungs-
leistungen vorsehen; der Nachteilsausgleich wird 
auf Antrag einzelfallbezogen gewährt. Er soll 
sich bei Menschen mit Behinderung oder chroni-
scher Erkrankung, soweit nicht mit einer Ände-
rung des Krankheits- oder Behinderungsbildes 
zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums 
abzuleistenden Prüfungen erstrecken. Die Sätze 2 
und 3 gelten für den Erwerb einer Teilnahmevor-
aussetzung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Num-
mer 2 entsprechend.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert

  aa)  Satz  1 wird durch die folgenden Sätze er-
setzt:

    „Die Kunsthochschulen können durch Prü-
fungsordnung oder durch Ordnung regeln, 
dass die Anmeldung zum Erstversuch einer 
Prüfung spätestens zu dem in der Ordnung 
geregelten Zeitpunkt erfolgen muss. Desglei-
chen können in der Prüfungsordnung oder in 
einer Ordnung Fristen für die Wiederholung 
der Prüfung festgesetzt werden.“

  bb)  In dem neuen Satz 3 werden die Wörter „des 
Satzes 1“ durch die Wörter „der Sätze 1 und 
2“ ersetzt.

46.  In §  59 Absatz  4 Satz  1 werden die Angabe „a)“ 
durch die Angabe „1.“, die Angabe „b)“ durch die 
Angabe „2.“ und die Angabe „c)“ durch die Angabe 
„3.“ ersetzt. 

47.  § 63 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  4 wird das Wort „erheben“ 
durch das Wort „verarbeiten“ ersetzt. 

 b)  Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

   „Falls das Forschungsvorhaben der wirtschaft-
lichen Tätigkeit der Kunsthochschule zuzuordnen 
ist, ist ein Entgelt für anteilige Beihilfe- und Ver-
sorgungsleistungen für eingesetztes verbeamtetes 
Personal zu erheben.“

 c)  Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 

  „Einnahmen aus der Erhebung von anteiligen Bei-
hilfe- und Versorgungsleistungen nach Absatz  3 
Satz 4 sind an das Land abzuführen.“

48.  Dem § 68 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

  „Es kann an den Sitzungen der Hochschulgremien 
teilnehmen und sich von der Kunsthochschule 
mündlich oder schriftlich unterrichten lassen, insbe-
sondere die Prüfung an Ort und Stelle ermöglichen 
sowie sich Akten und sonstige Unterlagen vorlegen 
lassen.“

49.  § 71 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Vereinba-
rung“ die Wörter „; Absatz 6 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend“ eingefügt. 

  bb)  Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

    „Führen Hochschulen einen Studiengang, 
mehrere Studiengänge oder sonstige Studi-
enangebote gemeinsam durch, kann in der 
Vereinbarung festgelegt werden, welche der 
beteiligten Hochschulen die erforderliche 
Prüfungsordnung mit Wirkung für und gegen 
alle beteiligten Hochschulen erlässt.“

 b)  In Absatz  2 Satz  1 werden nach dem Wort „ist“ 
die Wörter „; Absatz 6 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend“ eingefügt.

 c)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

   „(3) Die Kunsthochschulen wirken untereinander 
sowie mit den Hochschulen in der Trägerschaft 
des Landes bei der Lehre, Forschung und Kunst-
ausübung dienenden dauerhaften Erbringung 

und Fortentwicklung der medien-, informations- 
und kommunikationstechnischen Dienstleistun-
gen im Sinne des § 26 Absatz 2, des Medien-, In-
formations- und Kommunikationsmanagements 
sowie der Medien-, Informations- und Kommuni-
kationstechnik zusammen, soweit dies sachlich 
geboten und unter organisatorischen, technischen 
und wirtschaftlichen Kriterien möglich ist. Die 
Zusammenarbeit dient der effizienten und effek-
tiven Erbringung der Dienstleistungen im Sinne 
des §  26 Absatz  2 insbesondere durch die Nut-
zung und den Aufbau hochschulübergreifender 
kooperativer Strukturen. Die Kunsthochschulen 
bedienen sich zur Erledigung ihrer Aufgaben in 
der Erbringung der Dienstleistungen im Sinne 
des § 26 Absatz 2 auch der Dienstleistungen des 
Hochschulbibliothekszentrums des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Sie sollen den Einsatz der Da-
tenverarbeitung in den Hochschulbibliotheken 
im Benehmen mit dem Hochschulbibliothekszen-
trum des Landes Nordrhein-Westfalen planen. 
Das Nähere zu dem Zusammenwirken kann 
durch öffentlich-rechtliche Kooperationsverein-
barung geregelt werden; Absatz 6 Satz 3 gilt ent-
sprechend.“

d)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt 
geändert: 

aa)  In Satz 1 wird das Wort „zusammenarbeitet“ durch 
das Wort „zusammenwirken“ ersetzt. 

bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

  „Tätigkeiten, die Gegenstand einer Regelung nach 
Satz  1 sind, dürfen nur bei dem jeweiligen Partner 
des Zusammenwirkens nachgefragt werden.“

cc)  In dem neuen Satz 3 wird das Wort „zusammengear-
beitet“ durch das Wort „zusammengewirkt“ ersetzt. 

e)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie folgt 
geändert: 

aa)  In Satz 1 wird das Wort „zusammenarbeiten“ durch 
die Wörter „zusammenwirken; Tätigkeiten, die Ge-
genstand dieses Zusammenwirkens sind, dürfen nur 
bei dem jeweiligen Partner des Zusammenwirkens 
nachgefragt werden“ ersetzt.

bb)  In Satz  2 wird das Wort „Dies“ durch die Wörter 
„Satz 1 Halbsatz 1“ ersetzt. 

f)  Folgender Absatz 6 wird angefügt:

  „(6) Die Kunsthochschulen können mit anderen 
Hochschulen gemeinsam Vorhaben der Kunstaus-
übung, künstlerische Entwicklungsvorhaben sowie 
Forschungsvorhaben im Sinne der §§ 61, 62 und 63 
durchführen. Das Nähere wird durch öffentlich-
rechtliche Kooperationsvereinbarung geregelt. Die 
nach der Kooperationsvereinbarung zu erbringen-
den Tätigkeiten dürfen nur bei dem jeweiligen Ko-
operationspartner oder den jeweiligen Kooperati-
onspartnern nachgefragt werden.“

50.  Nach § 71 werden die folgenden §§ 71a und 71b ein-
gefügt: 

 „§ 71a
  Errichtung juristischer Personen des öffent lichen 

Rechts durch Kunsthochschulen

  (1) Die Kunsthochschule ist berechtigt, zur Erfüllung 
von Kunsthochschulaufgaben mit anderen Hochschu-
len oder juristischen Personen des öffentlichen oder 
des privaten Rechts auf der Grundlage einer öffent-
lich-rechtlichen Verwaltungsvereinbarung oder, im 
Falle von Nummer 1, selbst durch Ordnung

 1.   Stiftungen oder Anstalten des öffentlichen Rechts 
mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie

 2.   Verbände mit eigener Rechtspersönlichkeit in 
Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
(Hochschulverbund)

  zu errichten. Die Ordnung oder die Verwaltungsver-
einbarung muss gewährleisten, dass in der Stiftung 
oder der Anstalt die sie errichtende Kunsthoch-
schule oder die sie errichtenden Hochschulen einen 
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beherrschenden Einfl uss besitzen; Absatz  4 bleibt 
unberührt.

  (2) In der Ordnung oder der Verwaltungsvereinba-
rung sind insbesondere Regelungen zu treffen zu

 1.  dem Zweck und den Aufgaben der juristischen 
Person,

 2.   ihrem Namen,

 3.  ihren Organen sowie deren Zuständigkeit und 
Verfahrensregelungen; es ist vorzusehen

  a)   ein Vorstand, der die Vertretung der juristi-
schen Person gegenüber Dritten und die ope-
rativen Aufgaben wahrnimmt, sowie

  b)   ein Stiftungs- oder Anstaltsrat sowie bei dem 
Hochschulverbund eine Versammlung der Ver-
bandsmitglieder, die oder der über grundsätz-
liche Angelegenheiten entscheidet, den Vor-
stand wählt und überwacht sowie beim Hoch-
schulverbund Verbandsordnungen erlässt und

 4.  der Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung 
durch die juristische Person einschließlich der 
Verteilung von Personal, Vermögen und Schulden 
im Falle ihrer Aufl ösung.

  (3) Der Erlass der Ordnung sowie ihre Änderung 
oder Aufhebung bedarf der Zustimmung des Minis-
teriums. Das Gleiche gilt hinsichtlich des Abschlus-
ses der Verwaltungsvereinbarung. Die Verwaltungs-
vereinbarung und der Zustimmungserlass werden 
im Minister ialblatt für das Land Nordrhein-West-
falen bekanntgemacht. Die Stiftung, die Anstalt 
oder der Hochschulverbund entsteht mit dem Tag 
der Bekanntmachung des Zustimmungserlasses, so-
fern im Zustimmungserlass nichts anderes be-
stimmt ist. Soweit die Stiftung oder die Anstalt 
durch Ordnung errichtet wird, entsteht sie mit dem 
Tag, der in der Ordnung als Errichtungstag geregelt 
ist.

  (4) Für die ausschließlich durch eine Kunsthoch-
schule errichtete Stiftung oder Anstalt gelten hin-
sichtlich der Befugnisse des Rektorats § 17 Absatz 2 
bis 4 entsprechend. Die Ordnung kann eine weiter-
gehende Aufsicht des Rektorats vorsehen.

  (5) Die Stiftung, die Anstalt und der Hochschulver-
bund untersteht der Rechtsaufsicht des Ministeri-
ums; § 68 Absatz 2 bis 6 gilt entsprechend.

  (6) Sofern die juristische Person Aufgaben in For-
schung und Lehre wahrnehmen soll, gelten § 4 und 
§ 12 Absatz 2 und 3 entsprechend. Für die Gewähr-
leistung dieser Rechte ist durch geeignete organisa-
torische Regelungen in der Verwaltungsvereinbarung 
oder in der die Stiftung oder die Anstalt errichten-
den Ordnung Sorge zu tragen.

  (7) Die Verwaltungsvereinbarung kann vorsehen, 
dass der Hochschulverbund das Recht der Selbstver-
waltung im Rahmen der Gesetze besitzt. Im Rahmen 
der Gesetze und der Verwaltungsvereinbarung in der 
Form des Zustimmungserlasses kann der Verbund 
seine Angelegenheiten durch Satzung regeln.

  (8) Sofern die Kunsthochschule im Rahmen ihrer 
Aufgaben auf der Grundlage einer Kooperations-
vereinbarung mit der Stiftung, der Anstalt oder 
dem Hochschulverbund zusammenwirkt, dürfen die 
nach dieser öffentlich-rechtlichen Kooperationsver-
einbarung zu erbringenden Tätigkeiten nur bei dem 
jeweiligen Kooperationspartner nachgefragt wer-
den.

 § 71b
  Studium eines Erweiterungsfaches nach 

 abgeschlossenem Lehramtsstudium

  Hinsichtlich des Studiums, welches für den Erwerb 
einer Lehrbefähigung für ein weiteres Fach im Sinne 
des § 16 des Lehrerausbildungsgesetzes vom 12. Mai 
2009 (GV. NRW. S. 308), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 1. September 2020 (GV. NRW. 
S.  890) geändert worden ist, erforderlich ist, gilt 
§ 77d des Hochschulgesetzes entsprechend.“.

51.   Dem § 74 wird folgender Absatz 5 angefügt:

  „(5) Abweichend von §  10 Absatz  1 Satz  1 sind 
Lehrbeauftragte an den Musikhochschulen bis zum 
31. März 2026 weiterhin Mitglieder der Musikhoch-
schule. §  71b ist erst mit Wirkung vom 1. Oktober 
2021 anzuwenden.“
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Artikel 2
Änderung des Hochschulgesetzes

Das Hochschulgesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S.  547), das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 
1.  Dezember 2020 (GV. NRW. S.  1110) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach der Angabe zu § 39a wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§  39b Gemeinsame Berufungen mit außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen“.

 b)  In der Angabe zu § 73 wird nach dem Wort „An-
erkennungsverfahren“ das Wort „; Akkreditie-
rungsverfahren“ eingefügt.

 c)  Nach der Angabe zu § 77c wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§  77d Studium eines Erweiterungsfaches nach 
abgeschlossenem Lehramtsstudium“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz  2 Satz  2 Nummer  13 wird das Wort 
„Hochschule“ durch die Wörter „Technische 
Hochschule“ ersetzt. 

 b)  In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Min-
den“ die Wörter „und in Gütersloh“ eingefügt 
und die Wörter „und in Soest“ durch die Wörter 
„, in Soest und in Lüdenscheid“ ersetzt. 

3.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen“ durch die 
Wörter „der allgemeinen datenschutzrechtlichen 
Vorschriften“ ersetzt. 

 b)  In Absatz 6 Satz 1 werden nach dem Wort „Ver-
anstaltungen“ die Wörter „, auch durch die Do-
kumentation durch und die Veröffentlichung von 
Bild- und Tonaufnahmen,“ eingefügt.

 c)  In Absatz  7 werden das Wort „Die“ durch die 
Wörter „Soweit dieses Gesetz keine besonderen 
Regelungen enthält, erfolgt die“ ersetzt und nach 
dem Wort „Daten“ das Wort „erfolgt“ gestrichen.

4.  § 13 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 5 werden die Wörter „an Eides statt“ 
gestrichen.

  bb)  Satz 6 wird durch folgende Sätze ersetzt:

    „Wer die Versicherung nach Satz 5 falsch ab-
gibt, handelt ordnungswidrig. Zuständige 
Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
Satz 6 ist die Kanzlerin oder der Kanzler.“

 b)  In Absatz 5 Satz 3 wird das Wort „würden“ durch 
das Wort „würde“ ersetzt.

5.   In § 17a Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „an Ei-
des Statt gilt § 13 Absatz 1 Satz 5 und 6“ durch die 
Wörter „gilt § 13 Absatz 1 Sätze 5 bis 7“ ersetzt.

6.  § 20 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Für hauptberufl iche Rektoratsmitglieder, die in 
ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen worden sind, 
gilt §  31 Absatz  3 des Landesbeamtengesetzes im 
Fall der Abwahl entsprechend. Das privatrechtliche 
Dienstverhältnis, in dem Rechte und Pfl ichten als 
hauptamtliches Rektoratsmitglied geregelt sind, ist 
im Fall der Abwahl zu kündigen.“
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7.  § 21 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 2 wird die Angabe „3“ durch die An-
gabe „2“ ersetzt.

 b)  In Nummer  3 wird die Angabe „3 Absatz  8“ 
durch die Angabe „3 Absatz 7“ ersetzt.

8.  In § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird die Angabe 
„Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 2“ ersetzt.

9.  Dem § 31 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

  „(6) Die Zulassung für den neu geschaffenen Mo-
dellstudiengang Humanmedizin an der Universität 
Bielefeld erfolgt jeweils nur zum Wintersemester. 
Die jährliche Zulassungszahl für das Wintersemester 
2021/2022 und für das Wintersemester 2022/2023 
wird auf 60 festgesetzt.

  Die Landesregierung legt dem Landtag zum 31. De-
zember 2022 einen Bericht zur Entwicklung des Stu-
diengangs unter Berücksichtigung der dann aktuel-
len Ausbildungskapazitäten und eines möglichen 
Aufwuchses der Studienplatzkapazitäten für die fol-
genden Wintersemester vor.“

10.  In §  39 Absatz  5 Satz  6 wird die Angabe „bis 3“ 
durch die Angabe „bis 4“ ersetzt.

11.  Nach § 39a wird folgender § 39b eingefügt:

 „§ 39b 
  Gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären 

 Forschungseinrichtungen

  (1) Ist mit der ausgeschriebenen Stelle für Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer die Über-
nahme einer Leitungsfunktion bei einer außeruni-
versitären Forschungseinrichtung im Sinne des § 77 
Absatz 6 Satz 1 verbunden, soll ein gemeinsames Be-
rufungsverfahren der Hochschule und der außeruni-
versitären Forschungseinrichtung durchgeführt wer-
den (gemeinsame Berufung). Für die gemeinsame 
Berufung gelten die nachstehenden Absätze sowie 
die allgemeinen Vorschriften.

  (2) Das Nähere zum Verfahren der gemeinsamen Be-
rufung regeln Hochschule und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung vorbehaltlich der Regelung 
des Verfahrens zur Vorbereitung der Berufungsvor-
schläge zur Besetzung einer Professur durch die Be-
rufungsordnung nach Maßgabe des §  38 Absatz  4 
durch Vereinbarung. Die nach der Vereinbarung zu 
erbringenden Tätigkeiten dürfen nur bei den Ver-
tragspartnern nachgefragt werden.

  (3) Im Rahmen einer gemeinsamen Berufung kann 
die Hochschule die Hochschullehrerin oder den 
Hochschullehrer ohne Bezüge beurlauben (gemein-
same Berufung durch Beurlaubung). Die Beurlau-
bung kann auch in geringerem Maße als dem vollen 
Umfang erfolgen (gemeinsame Berufung durch Teil-
beurlaubung). Die Beurlaubung nach den Sätzen  1 
und 2 erfolgt im dienstlichen Interesse und dient öf-
fentlichen Belangen.

  (4) Die Hochschule kann die Hochschullehrerin oder 
den Hochschullehrer im Rahmen einer gemeinsamen 
Berufung nach Maßgabe des §  20 Absatz  1 des Be-
amtenstatusgesetzes der außeruniversitären For-
schungseinrichtung zuweisen (gemeinsame Berufung 
durch Zuweisung).

  (5) Die Ausgestaltung der gemeinsamen Berufung 
können die Hochschule und die außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung auch abweichend von den 
Absätzen 2 bis 4 nach Maßgabe der allgemeinen Vor-
schriften vereinbaren.“

12. § 54 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 5 werden die Wörter „an Eides statt“ ge-
strichen. 

 b)  Satz 6 wird wie folgt gefasst:

   „§  13 Absatz  1 Sätze 6 und 7 gelten entspre-
chend.“

13.  In § 58 Absatz 2a Satz 2 wird das Wort „generelle“ 
durch das Wort „individualisierte“ ersetzt.

14.  In § 61 Absatz 1a Satz 2 wird die Angabe „Satz 3“ 
durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt.

15.  § 72 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a)  In Nummer  5 werden nach dem Wort „Lehrange-
botes“ die Wörter „unter Einschluss einer sächlichen 
Mindestausstattung und des ausreichenden Zugangs 
zu fachbezogenen Medien“ eingefügt.

b)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

„7.  die Lehraufgaben überwiegend von hauptberufl ich 
Lehrenden der Hochschule, die

 a)  die Einstellungsvoraussetzungen einer Professo-
rin oder eines Professors nach § 36 im Falle einer 
Universität oder einer Fachhochschule oder nach 
§  29 des Kunsthochschulgesetzes im Falle einer 
Kunsthochschule erfüllen und

 b)  in einem transparenten, wissenschaftlichen Stan-
dards entsprechenden Verfahren unter maßgeb-
licher Mitwirkung der hauptberufl ich Lehrenden 
der Hochschule unter Beteiligung auswärtiger 
Gutachterinnen und Gutachter ausgewählt wor-
den sind,

   wahrgenommen werden und alle Lehrenden die 
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, die für 
entsprechende Tätigkeiten an Hochschulen in der 
Trägerschaft des Landes oder im Falle einer Tä-
tigkeit an einer Kunsthochschule für entspre-
chende Tätigkeiten an staatlichen Kunsthoch-
schulen gefordert werden,“

16.  § 73 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird nach dem Wort „Aner-
kennungsverfahren“ das Wort „; Akkreditie-
rungsverfahren“ eingefügt.

 b)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Es kann zuvor eine gutachterliche Stellung-
nahme durch den Wissenschaftsrat oder durch 
eine vergleichbare, vom Ministerium benannte 
Einrichtung einholen, in der das eingereichte 
Konzept für die Hochschule, deren Anerkennung 
beantragt ist, anhand der in § 72 geregelten Vor-
aussetzungen bewertet wird (Konzeptprüfung).“

 c)  Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 bis 
5 ersetzt:

   „(3) Das Ministerium ist hinsichtlich der staatlich 
anerkannten Hochschule befugt, eine gutachterli-
che Stellungnahme durch den Wissenschaftsrat 
oder eine vergleichbare, vom Ministerium be-
nannte Einrichtung einzuholen. Der Anerken-
nungsbescheid bestimmt, in welchen Fristen eine 
derartige Stellungnahme nach Satz  1 eingeholt 
wird. Satz 1 gilt auch, soweit die Hochschule un-
befristet staatlich anerkannt ist. Wenn und soweit 
die Voraussetzungen des § 72 vorliegen, kann der 
Wissenschaftsrat oder die vergleichbare, vom Mi-
nisterium benannte Einrichtung auf der Grund-
lage seiner oder ihrer Stellungnahme nach Satz 1 
die institutionelle Akkreditierung oder institutio-
nelle Reakkreditierung der staatlich anerkannten 
Hochschule aussprechen und zudem die Akkredi-
tierung oder Reakkreditierung von der Behebung 
von hinreichend bestimmt benannten Mängeln in-
nerhalb von angemessenen Fristen abhängig ma-
chen; Akkreditierungen und Reakkreditierungen 
werden in der Regel auf mindestens fünf Jahre be-
fristet. Ist die Hochschule für die Dauer von zehn 
Jahren institutionell reakkreditiert oder verleiht 
ihr das Ministerium nach Abschluss des Reakkre-
ditierungsverfahrens für dieselbe Dauer die insti-
tutionelle Anerkennung, wird die Anerkennung 
nach Absatz 1 in der Regel unbefristet ausgespro-
chen.

   (4) Zur Sicherung der Qualität in Studium, For-
schung und Lehre sowie der Grundrechte des 
Trägers der Hochschule, deren staatliche Aner-
kennung beantragt ist oder die staatlich aner-
kannt ist, regelt das Ministerium das Nähere zum 
Verfahren der Konzeptprüfung, der institutionel-
len Akkreditierung, der institutionellen Reakkre-
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ditierung sowie der Begutachtung betreffend die 
Verleihung des Promotions- oder Habilitations-
rechts nach §  73a Absatz  3 durch Rechtsverord-
nung. In der Rechtsverordnung sind insbesondere 
Regelungen zu treffen über

  1.  die Mitwirkung des Trägers der Hochschule in 
den Verfahren nach Satz 1,

  2.  die mehrheitlich mit externen, unabhängigen, 
fachlich einschlägig qualifi zierten Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrern besetzte 
Gutachterkommission des Wissenschaftsrates 
oder der vergleichbaren, vom Ministerium be-
nannten Einrichtung,

  3.  die Rechte der Hochschule und ihres Trägers 
betreffend die Gelegenheit, vor der abschlie-
ßenden Entscheidung in den Verfahren nach 
Satz 1 Stellung zu nehmen,

  4.  die Einrichtung einer der Beilegung von 
Streitfällen dienenden internen Beschwerde-
stelle des Wissenschaftsrates oder der ver-
gleichbaren, vom Ministerium benannten Ein-
richtung,

  5.   die Zustimmung zumindest eines mehrheitlich 
mit externen Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrern besetzen Gremiums des Wissen-
schaftsrates oder der vergleichbaren, vom Mi-
nisterium Einrichtung als Voraussetzung für 
die abschließende Entscheidung in den Verfah-
ren nach Satz 1 sowie

  6.  betreffend die Veröffentlichung des wesent-
lichen Inhalts der gutachterlichen Stellung-
nahme in den Fällen des Absatzes 3 Satz 4 so-
wie des § 73a Absatz 3 Satz 1.

   Bis zum Erlass der Rechtsverordnung nach Satz 1 
gelten für die Verfahren nach Satz 1 die Regelun-
gen des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

   (5) In der gutachterlichen Stellungnahme nach 
Absatz 3 Satz 1 wird gegenüber dem Ministerium 
ausgeführt, ob und inwieweit die staatlich aner-
kannte Hochschule den Voraussetzungen des § 72 
oder des § 73a Absatz 3 entspricht. Die Stellung-
nahme benennt hinreichend bestimmt die 
Punkte, in denen die staatlich anerkannte Hoch-
schule diesen Anforderungen nicht oder nur ein-
geschränkt gerecht wird. Sie trägt zur Entschei-
dungsgrundlage des Ministeriums bei und nimmt 
dessen Entscheidung weder ganz noch teilweise 
vorweg.“

 d)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6.

 e)  Der bisherige Absatz  5 wird Absatz  7 und wie 
folgt gefasst:

   „(7) Hinsichtlich der Gebühren für die staatliche 
Anerkennung sowie für weitere Amtshandlungen 
des Ministeriums gilt §  82 Absatz  3. Die Kosten 
der internen und externen Qualitätssicherung 
sind vom Träger der Hochschule oder der Hoch-
schule selbst zu tragen. Für die in Absatz 3 und 
§ 73a Absatz 3 genannten Verfahren werden Ge-
bühren oder Auslagen nach dem Gebührengesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Für 
die Durchführung der Verfahren kann eine Vor-
ausleistung auf Gebühren oder Auslagen gefor-
dert werden. Die Durchführung der Verfahren 
kann von der Vorausleistung abhängig gemacht 
werden.“

17.  § 73a wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „führen“ die 
Wörter „; die Führung einer hiervon abwei-
chenden Bezeichnung ist unzulässig“ einge-
fügt.

  bb)  Satz 3 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 4a wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird das Wort „Pro-fessorin“ durch 
das Wort „Professorin“ ersetzt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Das Ministerium kann allgemein oder im 
Einzelfall auf die Ausübung seiner Zustim-
mung nach Satz 1 jederzeit widerrufl ich ver-
zichten.“

 c)  In Absatz  6 Satz  6 wird die Angabe „1 und 2“ 
durch die Angabe „1, 2 und 3“ ersetzt.

18.  Dem § 74a Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

  „Das Ministerium kann jederzeit Aufl agen erteilen, 
die der Erfüllung der Voraussetzungen des § 72 die-
nen.“

19.   § 75 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

  „Absatz  2 fi ndet keine Anwendung auf Niederlas-
sungen von Hochschulen eines Staates, der kein Mit-
gliedstaat der Europäischen Union ist.“

 b)  In Absatz  2 Satz  3 werden die Wörter „sind die 
Voraussetzungen“ durch die Wörter „ist das Vor-
liegen der Erfordernisse“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden in dem Satzteil vor Num-
mer 1 nach dem Wort „Franchising“ die Wör-
ter „im europäischen Hochschulraum“ einge-
fügt.

  bb)   Satz  8 wird durch die folgenden Sätze er-
setzt:

    „Im Falle einer Kooperation mit einer staat-
lich anerkannten Hochschule ist das Franchi-
sing zusätzlich zu den Erfordernissen nach 
den Sätzen 1 und 2 nur dann zulässig, wenn 

   1.  die Hochschule, deren Sitz sich in Nord-
rhein-Westfalen befi ndet, auf der Grund-
lage einer Begutachtung durch den Wis-
senschaftsrat oder eine vergleichbare, vom 
Ministerium benannte Einrichtung durch 
das Ministerium als Einrichtung instituti-
onell anerkannt worden ist oder

   2.  wenn die Hochschule, deren Sitz sich in ei-
nem anderen Land der Bundesrepublik 
Deutschland befi ndet, ein der institutio-
nellen Anerkennung gleichwertiges Quali-
tätssicherungsverfahren erfolgreich durch-
laufen hat; die Bildungseinrichtung hat 
eine hierauf bezogene Garantieerklärung 
der Kooperationshochschule vorzulegen.

    Satz 8 fi ndet auf eine Kooperation mit einer 
kirchlichen Hochschule keine Anwendung.“

 d)  Nach Absatz  4 werden die folgenden Absätze 5 
bis 8 eingefügt:

   „(5) Das Ministerium kann den Betrieb der Nie-
derlassung nach Absatz 2 oder die Durchführung 
der Vorbereitung nach Absatz  3 ganz oder teil-
weise untersagen oder mit Aufl agen versehen, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 bei der 
Niederlassung oder des Absatzes 3 bei der Vorbe-
reitung nur noch zum Teil oder nicht mehr vorlie-
gen. Das Ministerium kann den Betrieb der Nie-
derlassung nach Absatz 2 oder die Durchführung 
der Vorbereitung nach Absatz  3 zudem untersa-
gen, wenn ohne Anzeige entgegen Absatz 2 Satz 3 
oder ohne Feststellung entgegen Absatz 3 Satz 5 
der Betrieb aufgenommen worden ist oder der 
staatliche Akt im Sinne des Absatzes 2 Satz  4 
weggefallen ist.

   (6) Bildungseinrichtungen können auf der 
Grundlage einer Kooperation mit einer Hoch-
schule, deren Sitz sich in einem Staat, der kein 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist, befi n-
det, auf einen Abschluss oder auf die Verleihung 
einer Hochschulqualifi kation einer solchen Hoch-
schule vorbereiten (Franchising mit Hochschulen 
außerhalb der Europäischen Union), wenn

  1.  diese Vorbereitung nach dem Recht des Sitz-
landes der Kooperationshochschule zulässig 
ist,
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  2.   die Bildungseinrichtung die Personen, die an 
ihrem Bildungsangebot teilnehmen wollen, vor 
Abschluss des Ausbildungsvertrages und vor 
Aufnahme der Vorbereitung nachweisbar aus-
führlich und umfassend darüber informieren, 
dass 

   a)  sich die Qualität der Vorbereitung nach 
Maßgabe des Rechts des Sitzlandes richtet, 

   b)  sich diese Qualität daher von den wissen-
schaftlichen Maßstäben und anerkannten 
Qualitätsstandards der Hochschulen in 
staatlicher Trägerschaft oder der staatli-
chen Kunsthochschulen unterscheiden kann 
und 

   c)  für die Führung der nach dem Recht des 
Sitzlandes zulässigerweise verliehenen 
Hochschulqualifi kation die Regelung des 
§  69 gilt; die Bildungseinrichtung klärt 
über die damit verbundenen Rechtsfolgen 
ausführlich und umfassend auf, und

  3.  die Bildungseinrichtung die Vorbereitung erst 
aufnimmt, wenn in dem Vorbereitungsvertrag 
mit der Bewerberin oder dem Bewerber die In-
halte nach Nummer 2 Buchstabe a bis c aufge-
nommen worden sind.

   Die Bildungseinrichtung ist verpfl ichtet, vor Auf-
nahme des Vorbereitungsbetriebs ihr Bildungsan-
gebot beim Ministerium anzuzeigen. Das Ministe-
rium kann sich jederzeit darüber informieren, ob 
die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen oder 
vorlagen. Absatz  2 Satz  4 gilt entsprechend. Für 
das Verfahren nach Satz 2 und 3 können Gebüh-
ren oder Auslagen nach dem Gebührengesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden; 
§ 73 Absatz 7 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.

   (7) Das Ministerium kann die Durchführung der 
Vorbereitung nach Absatz  6 ganz oder teilweise 
untersagen oder mit Aufl agen versehen, wenn

  1.  die Gefahr besteht, dass die die Bildungsein-
richtung oder die Kooperationshochschule 
maßgeblich prägenden natürlichen Personen 
sich nicht zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung bekennen oder die für den Be-
trieb oder die Durchführung dieser Vorberei-
tung erforderliche Sachkunde oder Zuverläs-
sigkeit nicht aufweisen,

  2.  gegen die Voraussetzungen oder Verpfl ichtun-
gen nach Absatz  6 Satz  1 oder 2 verstoßen 
worden ist,

  3.  die Bildungseinrichtung geschäftlich unlauter 
handelt oder

  4.  die Zusammenarbeit der Bildungseinrichtung 
mit der Kooperationshochschule eine Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
darstellt, insbesondere den auswärtigen Inter-
essen des Landes widerspricht.

   (8) Zur Sicherung der Lauterkeit des Hochschul-
wesens im Land, der Interessen der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher sowie der auswärtigen 
Interessen des Landes kann das Ministerium das 
Nähere zu den Absätzen 6 und 7 durch Rechts-
verordnung regeln.“

20.  § 75a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 5 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt.

 b)  Nummer 5 werden folgende Nummern 6 bis 9 an-
gefügt:

  „6.  entgegen §  75 Absatz  6 Satz  1 Nummer  2, 
auch in Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 75 Absatz 8, die Personen, die an 
ihrem Bildungsangebot teilnehmen wollen, 
nicht ordnungsgemäß informiert,

  7.  über das Vorliegen einer Voraussetzung nach 
§ 75 Absatz 6 Satz 1, jeweils auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach §  75 
Absatz 8, täuscht,

  8.  entgegen § 75 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 die 
Vorbereitung aufnimmt oder der Verpfl ich-
tung nach §  75 Absatz  6 Satz  2 oder einer 
Anordnung auf der Grundlage des §  75 Ab-
satz 6 Satz 3, jeweils auch in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung nach §  75 Absatz  8, 
zuwiderhandelt oder,

  9.  entgegen einer Untersagung nach §  75 Ab-
satz 5 oder Absatz 7, jeweils auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach §  75 
Absatz 8, weiterhin auf einen Abschluss oder 
auf die Verleihung einer Hochschulqualifi ka-
tion vorbereitet.“

21.  § 77 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden nach dem Wort „wirken“ die 
Wörter „untereinander sowie mit den Kunsthoch-
schulen“ eingefügt und die Wörter „und For-
schung“ durch die Wörter           „, Forschung und 
Kunstausübung“ ersetzt.

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

   „Das Nähere zu dem Zusammenwirken kann 
durch öffentlich-rechtliche Kooperationsverein-
barung geregelt werden; Absatz 7 Satz 2 gilt ent-
sprechend.“

22.  § 77a Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

  „(8) Hinsichtlich der Wahrnehmung von Aufgaben 
im Bereich der Verwaltung oder des Zusammenwir-
kens zur Erfüllung derartiger Aufgaben gilt für die 
Stiftung, die Anstalt oder den Hochschulverbund 
§ 77 Absatz 3 entsprechend. Sofern die Hochschule 
im Rahmen ihrer Aufgaben mit der Stiftung, der An-
stalt oder dem Hochschulverbund oder die Stiftung, 
die Anstalt oder der Hochschulverbund im Rahmen 
ihrer Aufgaben mit einer Hochschule, einer Behörde 
oder einer sonstigen Stelle, die Aufgaben öffentli-
cher Verwaltung wahrnimmt, auf der Grundlage ei-
ner Kooperationsvereinbarung zusammenwirkt, dür-
fen die nach dieser öffentlich-rechtlichen Kooperati-
onsvereinbarung zu erbringenden Tätigkeiten nur 
bei dem jeweiligen Kooperationspartner nachgefragt 
werden.“

23.  Nach § 77c wird folgender § 77d eingefügt:

 „§ 77d
 Studium eines Erweiterungsfaches nach 

 abgeschlossenem Lehramtsstudium

  (1) Das Studium, welches für den Erwerb einer 
Lehrbefähigung für ein weiteres Fach im Sinne des 
§  16 des Lehrerausbildungsgesetzes (Erweiterungs-
fach) erforderlich ist, erfolgt, soweit ein Abschluss 
nach § 10 des Lehrerausbildungsgesetzes bereits er-
worben wurde oder eine Erste Staatsprüfung im 
Sinne des § 17 Absatz 1 des Lehrerausbildungsgeset-
zes vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S.  325) in der Fas-
sung des Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. 
S.  224) erfolgreich abgelegt worden ist, nach Maß-
gabe

 1.   der Absätze 2, 3, 6 und 7, wenn die sich für das 
Studium des Erweiterungsfaches bewerbende 
Person dieses Erweiterungsfach an derjenigen 
Hochschule studieren will, an der sie den ent-
sprechenden Studiengang im Sinne des § 10 des 
Lehrerausbildungsgesetzes bereits erfolgreich 
abgeschlossen hat und

 2.   der Absätze 4 bis 7, wenn diese Person das Erwei-
terungsfach an einer anderen Hochschule als jene 
im Sinne von Nummer 1 studieren will.

  (2) Die sich bewerbende Person wird für das Stu-
dium des Erweiterungsfaches so gestellt, als ob sie in 
den bereits erfolgreich abgeschlossenen Bachelor-
studiengang eingeschrieben wäre. Wenn das Stu-
dium des Erweiterungsfaches im Bachelorstudium 
erfolgreich abgeschlossen worden ist, gilt das Glei-
che für das Masterstudium. Hinsichtlich der nach 
§  50 Absatz  1 Nummer  1 erforderlichen Zulassung 
ist es hinreichend, wenn für das Studium des Erwei-
terungsfaches im Bachelorstudium und im Master-
studium jeweils eine Zulassung vorliegt.
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  (3) Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studi-
ums des Erweiterungsfaches wird kein erneuter aka-
demischer Grad verliehen. Die Hochschule erstellt 
auf Grund der Hochschulprüfung, mit der das Stu-
dium des Erweiterungsfaches erfolgreich abge-
schlossen wird, ein Zeugnis hinsichtlich der Erwei-
terung aus. Die Ergebnisse der Hochschulprüfungen, 
mit der der Studienabschluss des bereits erfolgreich 
abgeschlossenen Bachelor- und Masterstudiengan-
ges erworben worden ist, bleiben durch das Studium 
des Erweiterungsfaches unberührt.

  (4) Die sich bewerbende Person wird für das Stu-
dium des Erweiterungsfaches des Bachelorstudiums 
auf ihren Antrag eingeschrieben. Wenn das Studium 
des Erweiterungsfaches des Bachelorstudiums er-
folgreich abgeschlossen worden ist, gilt das Gleiche 
für das Studium des Erweiterungsfaches des Master-
studiums. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 2 gel-
ten entsprechend.

  (5) Die Hochschule verleiht auf Grund einer Hoch-
schulprüfung, mit der das Studium des Erweiterungs-
faches erfolgreich abgeschlossen wird, ein Zeugnis 
über die Erweiterungsprüfung zur Bachelorprüfung 
oder zur Masterprüfung; ein akademischer Grad wird 
diesbezüglich nicht verliehen. Mit diesem Zeugnis 
wird hinsichtlich der im Studium des Erweiterungs-
faches erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen 
der Nachweis im Sinne des §  16 Satz  2 des Lehrer-
ausbildungsgesetzes erbracht. Das auf das Studium 
des Erweiterungsfaches des Bachelorstudiums bezo-
gene Zeugnis eröffnet zudem den Zugang für das Stu-
dium des Erweiterungsfaches des Masterstudiums.

  (6) Für Zwecke der Studium- und Prüfungsverwal-
tung sowie der Statistik werden die Studierenden des 
Erweiterungsfaches so gestellt, als ob sie für die er-
forderlichen Teilstudiengänge des der Lehrerausbil-
dung dienenden Studienganges eingeschrieben wären.

  (7) Im Übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften.“

24.  Dem § 84 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

  „§ 77d ist erst mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 an-
zuwenden.“
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Artikel 3
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

In §  37 Absatz  3 Satz  1 des Landesbesoldungsgesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. April 2020 (GV. 
NRW. S. 284) geändert worden ist, werden die Wörter „in 
den Ruhestand tritt“ durch die Wörter „oder aus einem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit nach §  19 Absatz  2 
Satz  3 des Kunsthochschulgesetzes vom 13.  März 2008 
(GV. NRW. S.  195) in der jeweils geltenden Fassung in 
den Ruhestand tritt oder versetzt wird“ ersetzt. 
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Artikel 4
Änderung der Hochschulabgabenverordnung

Dem §  1 Absatz  2 der Hochschulabgabenverordnung 
vom 13. August 2015 (GV. NRW. S. 569), die zuletzt durch 
Verordnung vom 10. Januar 2020 (GV. NRW. S. 82) geän-
dert worden ist, werden die folgenden Sätze angefügt:

„Die Kunsthochschulen werden ermächtigt, die Höhe des 
Weiterbildungsbeitrags sowie des besonderen Gasthörer-
beitrags gegenüber der nach Maßgabe der Sätze 1 bis 3 
ermittelten Höhe niedriger festzusetzen. Zur Festsetzung 
der niedrigeren Höhe nach Satz 4 überträgt das Ministe-
rium die in § 19 Absatz 1 Satz 1 des Hochschulabgaben-
gesetzes vom 21. März 2006 (GV. NRW. S. 119) in der je-
weils geltenden Fassung aufgeführte Ermächtigung, 
durch Rechtsverordnung das Nähere zur Höhe des Wei-
terbildungsbeitrags sowie des besonderen Gasthörerbei-
trags zu bestimmen, jederzeit widerrufl ich auf die 
Kunsthochschulen. In der Ordnung der Kunsthochschule 
nach Satz  5 wird die Höhe des Weiterbildungsbeitrags 
sowie des besonderen Gasthörerbeitrags, welche sich 
nach Maßgabe der Sätze 1 bis 3 ergibt, ausgewiesen.“
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Artikel 5
Änderung der Hochschul-Leistungsbezügeverordnung

In § 6 Absatz 2 Satz 2 Buchstabe d der Hochschul-Leis-
tungsbezügeverordnung vom 17. Dezember 2004 (GV. 
NRW. S. 790), die zuletzt durch Verordnung vom 21. Feb-
ruar 2017 (GV. NRW. S. 372) geändert worden ist, werden 
die Wörter „der Fachhochschule Aachen“ durch die Wörter

„der Hochschule für Musik Detmold

der Kunstakademie Düsseldorf

der Robert-Schumann Hochschule Düsseldorf

der Folkwang Universität der Künste

der Hochschule für Musik und Tanz Köln

der Kunstakademie Münster

der Kunsthochschule für Medien Köln

der Fachhochschule Aachen“

ersetzt.
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Artikel 6
Änderung des Gesetzes zur Neuregelung 

des  Kunsthochschulrechts

Artikel 6 des Gesetzes zur Neuregelung des Kunsthoch-
schulrechts vom 13.  März 2008 (GV. NRW. S.  195) wird 
wie folgt geändert:

1.  Die Nummern 1 bis 7 werden aufgehoben.

2.  In Nummer 8 wird die Angabe „8.“ gestrichen.

Artikel 7
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 15. April 2021 in Kraft.

Düsseldorf, den 25. März 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Zugleich für die Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung,

Für den Minister der Justiz sowie

Für die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 27 vom 1. April 2021344
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Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r
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Verordnung über den Vollzug der Freiheits-
entziehung im Polizeigewahrsam des Landes 

Nordrhein-Westfalen 
(Gewahrsamsvollzugsverordnung – GewvollzVO)

Vom 19. März Jahr

Auf Grund des § 37 Absatz 4 Satz 2 des Polizeigesetzes 
des Landes Nordrhein-West-falen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW. S. 441), der 
durch Artikel  1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 
(GV. NRW. S.  995) eingefügt worden ist, verordnet das 
Ministerium des Innern:
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Abschnitt 1
Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt den Vollzug der Freiheitsent-
ziehung im Polizeigewahrsam. Darüber hinaus wird der 
Umfang der polizeilichen Befugnisse für Bedienstete ge-
mäß § 2 geregelt.

(2) Kinder und Jugendliche dürfen mit Ausnahme des 
Satzes 3 nicht in einem Polizeigewahrsam untergebracht 
werden. Können sie nicht sofort einer erziehungsberech-
tigten Person oder dem Jugendamt zugeführt werden, so 
sind sie außerhalb eines Polizeigewahrsams zu beauf-
sichtigen. Dies gilt nicht für Jugendliche, die aus straf-
prozessualen Gründen in Gewahrsam genommen werden 
oder die den Dienstbetrieb erheblich stören.  

§ 2
Befugnisse der Bediensteten im Sinne 

des § 37 Absatz 4 Satz 1 des Polizeigesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen

(1) Die Bediensteten der Polizei, die nicht Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte sind (Be-
dienstete im Sinne des § 37 Absatz 4 Satz 1 des Polizei-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Juli 
2003 (GV. NRW. S. 441) in der jeweils geltenden Fassung, 
im Folgenden: PolG NRW), haben die folgenden Befug-
nisse nach dem PolG NRW, soweit dies für ihre Aufga-
benerfüllung in polizeilichen Gewahrsamseinrichtungen 
erforderlich ist:

1.  Allgemeine Datenerhebung und Befragung gemäß § 9 
PolG NRW,

2.  Identitätsfeststellung gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 1, 
Absatz 2 Satz 1 und 2 PolG NRW,

3.  Durchsuchung von Sachen gemäß § 40 PolG NRW und

4. Sicherstellung gemäß § 43 PolG NRW.

(2) Soweit es zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist, 
können die Bediensteten im Sinne des §  37 Absatz  4 
Satz 1 PolG NRW erhobene Daten nach den §§ 22 bis 25 
PolG NRW weiterverarbeiten. 

(3) Bedienstete im Sinne des § 37 Absatz 4 Satz 1 PolG 
NRW dürfen mit Aufgaben in polizeilichen Gewahr-
samseinrichtungen nur betraut werden, wenn sie zur 
Aufgabenwahrnehmung persönlich und fachlich geeignet 
sind. Als Bestandteil eines geeigneten Einstellungs- oder 
Auswahlverfahrens sind Bewerberinnen und Bewerber 
auf der Grundlage des § 18 Absatz 4 und noch nicht in 
einer polizeilichen Gewahrsamseinrichtung Beschäftigte 
auf der Grundlage des § 18 Absatz 1 des Datenschutzge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S.  244, ber. S.  278 und S.  404) in der jeweils geltenden 
Fassung in Vorgangsverwaltungs- und Informationssys-
temen der Polizei und der Verfassungsschutzbehörden zu 
überprüfen. Sie haben vor Ausübung der Befugnisse an 
einer Schulung über die rechtlichen und praktischen 
Grundlagen teilzunehmen.

§ 3
Verhalten gegenüber in Gewahrsam 

genommenen Personen

(1) Auf Jugendliche, Kranke, Menschen mit Behinderung 
und schutzbedürftige Personen ist besondere Rücksicht 
zu nehmen.

(2) Der Umgang mit der in Gewahrsam genommenen 
Person ist auf das dienstlich notwendige Maß zu be-
schränken. 

(3) Die Grundsätze der Eigensicherung sind zu beachten. 
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§ 4
Dokumentationspfl ichten

(1) Über in Gewahrsam genommene Personen ist ein Ge-
wahrsamsnachweis zu Dokumentationszwecken zu füh-
ren. Darin sind alle Daten und Vermerke, die zur Durch-
führung des Gewahrsams erforderlich sind, für die Zeit 
des Gewahrsams einer Person von der Aufnahme bis zur 
Entlassung, Vorführung oder dem anderweitigen Verbleib 
einzutragen.

(2) Die weitere Speicherung der Daten erfolgt gemäß 
§  32 PolG NRW. Die danach verbleibenden Nachweise 
sind zwei Jahre aufzubewahren. Die Frist beginnt am 
Ende des Jahres, in dem der Gewahrsam geendet hat. 

Abschnitt 2
Aufnahme

§ 5 
Einlieferung

(1) In Gewahrsam genommenen Personen ist ein Merk-
blatt mit der Belehrung über ihre Rechte und Pfl ichten in 
einer verständlichen Sprache auszuhändigen.

(2) In Gewahrsam genommenen Personen mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit ist Gelegenheit zu geben, die 
konsularische Vertretung ihres Heimatstaates zu unter-
richten. 

§ 6
Gewahrsamsfähigkeit

(1) In Gewahrsam darf nur genommen werden, wer ge-
wahrsamsfähig ist. Nicht gewahrsamsfähig ist, wer be-
wusstlos, orientierungslos, nicht ansprechbar ist, Anzei-
chen eines Entzugs nach Gebrauch suchtinduzierender 
Substanzen zeigt oder aus anderen Gründen einer sofor-
tigen ärztlichen Versorgung bedarf.

(2) Die Gewahrsamsfähigkeit ist in Zweifelsfällen von 
der Polizei unverzüglich ärztlich feststellen zu lassen. 
Zweifel sind insbesondere bei Personen angebracht, die 
äußere, offensichtlich nicht unerhebliche Verletzungen 
haben, stark unter Alkohol-, Medikamenten- bezie-
hungsweise Drogeneinfl uss stehen, erhebliche Alkohol-, 
Medikamenten- oder Drogenentzugserscheinungen wie 
Verwirrtheitszustände oder Halluzinationen zeigen, Äu-
ßerungen über Schmerzen, krankhafte Zustände und 
Medikamentenbedarf machen oder Hinweise auf Kopf-
verletzungen bieten. 

(3) Die Untersuchung der in Gewahrsam genommenen 
Personen soll nach Möglichkeit in einem ärztlichen Un-
tersuchungsraum erfolgen. Soweit ein solcher nicht ver-
fügbar ist, darf die Untersuchung in der Gewahrsams-
zelle erfolgen. Ist eine medikamentöse Versorgung der in 
Gewahrsam genommenen Personen erforderlich, ist diese 
ausschließlich nach ärztlicher Verordnung durch die Po-
lizei sicherzustellen. Dies gilt auch für mitgeführte Me-
dikamente. Medizinische Daten der in Gewahrsam ge-
nommenen Personen sollen nur zugänglich gemacht wer-
den soweit dies zum Zweck des Gewahrsams erforderlich 
ist. 

(4) Werden in Gewahrsam genommene Personen in ei-
nem Krankenhaus untergebracht, sind sie erforder-
lichenfalls zu bewachen. 

§ 7
Durchsuchung, Sicherstellung

(1) In Gewahrsam genommene Personen sind bei ihrer 
Einlieferung gemäß §  39 PolG NRW zu durchsuchen. 
Dies gilt auch bei der Wiedereinlieferung nach vorüber-
gehender Abwesenheit vom Gewahrsam. Eine mit einer 
vollständigen Entkleidung verbundene körperliche 
Durchsuchung ist zulässig, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass die Person Gegenstände im Sinne von 
§  43 PolG NRW verborgen hält oder bei sich trägt und 
diese Gegenstände ansonsten unentdeckt blieben.

(2) Durchsuchungen sollen in einem geschlossenen 
Raum durchgeführt werden. Das Schamgefühl ist bei der 
Durchsuchung zu schonen. 

(3) Ist eine Durchsuchung nach §  39 PolG NRW durch 
eine Person gleichen Geschlechts nicht möglich, ist die 
Durchsuchung auf Wunsch der betroffenen Person durch 
eine Person bestimmten anderen Geschlechts übertragen 
oder eine ärztliche Durchsuchung zu veranlassen. 

(4) Im Zuge der Ingewahrsamnahme einer Person sind 
Sicherstellungen auf der Grundlage des § 43 PolG NRW 
zu prüfen.

(5) In Gewahrsam genommene Personen, die Piercings 
oder vergleichbaren Körperschmuck tragen, sind zur Ab-
legung aufzufordern. Kommen die in Gewahrsam ge-
nommenen Personen der Aufforderung nicht nach, so ist 
dies zu dokumentieren. Die in Gewahrsam genommenen 
Personen sind unter unmittelbare Dauerbeobachtung zu 
stellen, es sei denn, dies ist im Einzelfall nicht erforder-
lich. Die Gründe sind zu dokumentieren.    

(6) Bargeld und sonstige Wertsachen sowie abgelegte 
oder entfernte Piercings oder abgelegter oder entfernter 
Körperschmuck sind in amtliche Verwahrung zu nehmen.

Abschnitt 3

Unterbringung

§ 8 

Arten der Unterbringung

(1) In Gewahrsam genommene Personen sind grundsätz-
lich einzeln unterzubringen. 

(2) Wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine in 
Gewahrsam genommene Person eine Gefahr für sich 
oder andere darstellt, ist grundsätzlich eine Einzelunter-
bringung in einer Beobachtungszelle durchzuführen. Der 
in Gewahrsam genommenen Person soll diese besondere 
Sicherungsmaßnahme zusammen mit der Anordnung er-
läutert werden. Bei einer Gefährdung der Sicherheit 
kann dies auch nachgeholt werden. Die Prüfung und An-
wendung der Vorschriften des Gesetzes über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten vom 
17. Dezember 1999 (GV. NRW. S. 662), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 339) 
geändert worden ist, bleiben davon unberührt. Sollte die 
Unterbringung in einer Beobachtungszelle im Einzelfall 
aus Kapazitätsgründen nicht möglich sein, dürfen diese 
Personen ausnahmsweise in einer Einzelzelle oder in ei-
ner leeren Sammelzelle untergebracht werden. Bei der 
Beobachtung ist das Schamgefühl der in Gewahrsam ge-
nommenen Person zu schonen. 

(3) In Gewahrsam genommene Personen sind nach § 37 
Absatz  3 PolG NRW getrennt nach Geschlechtern, Ju-
gendliche getrennt von Erwachsenen unterzubringen. 
Bei nahen Familienangehörigen wie Ehegatten, Eltern 
und Geschwistern sind Ausnahmen zulässig.

§ 9

Verpfl egung

In Gewahrsam genommene Personen sind angemessen zu 
verpfl egen. Auf ärztliche Verordnung wird besondere Ver-
pfl egung gewährt. In Gewahrsam genommenen Personen 
ist es zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer Religions-
gemeinschaft zu befolgen, sich vegetarisch oder vegan zu 
ernähren. Der Konsum von Alkohol und Rauschmitteln 
ist nicht erlaubt.

§ 10

Aufenthalt im Freien

Sofern Gründe der Sicherheit nicht entgegenstehen, 
kann in Gewahrsam genommenen Personen ermöglicht 
werden, sich täglich bis zu 45 Minuten unter Aufsicht im 
Freien aufzuhalten. In den Fällen, in denen die Dauer des 
Gewahrsams über zehn Tage hinausgeht, ist den in Ge-
wahrsam genommenen Personen zu ermöglichen, sich 
täglich bis zu 45 Minuten unter Aufsicht im Freien auf-
zuhalten, sofern auch hier keine Gründe der Sicherheit 
entgegenstehen. 
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§ 11
Zuwendungen

(1) Sachen zum persönlichen Gebrauch oder Verbrauch, 
die für in Gewahrsam genommene Personen abgegeben 
werden, dürfen erst nach Durchsicht und nur dann aus-
gehändigt werden, wenn es mit dem Zweck der Verwah-
rung oder der Ordnung im Gewahrsam vereinbar ist. Die 
Empfängerin oder der Empfänger muss mit einer Über-
prüfung der Zuwendungen einverstanden sein. Andern-
falls sind die Gegenstände zurückzuweisen. Sofern die 
Empfängerin oder der Empfänger im Fall des Satzes 2 
nicht befragt werden kann, ist an seiner Stelle die Ab-
senderin oder der Absender zu befragen. 

(2) Geldbeträge, die für in Gewahrsam genommene Per-
sonen abgegeben werden, sind anzunehmen, aufzu-
bewahren und in der Einlieferungsanzeige einzutragen. 
Die in Gewahrsam genommenen Personen sind zu unter-
richten.

§ 12
Druckschriften, Hörfunk und Fernsehen

(1) In Gewahrsam genommene Personen dürfen handels-
übliche Druckschriften beziehen, soweit Gründe der Si-
cherheit nicht entgegenstehen. Dies gilt auch für Perso-
nen, die aus strafprozessualen Gründen in Gewahrsam 
genommen werden, sofern nicht eine Gefährdung des 
Untersuchungszweckes zu befürchten ist.

(2) In Gewahrsam genommene Personen, bei denen die 
Dauer des Gewahrsams von mehr als zehn Tagen ange-
ordnet wurde oder bei denen die Dauer des Gewahrsams 
zehn Tage überschreitet, erhalten Zugang zum Hörfunk- 
und Fernsehempfang. Der Hörfunk- und Fernsehemp-
fang kann vorübergehend ausgesetzt oder einzelnen in 
Gewahrsam genommenen Personen untersagt werden, 
wenn die Zwecke der Ingewahrsamnahme dies erfordern.

Abschnitt 4
Außenkontakte

§ 13
Postverkehr

(1) Postsendungen an oder von Personen, die aus straf-
prozessualen Gründen verwahrt werden, sind ungeöffnet 
der sachbearbeitenden Dienststelle zuzuleiten. 

(2) Postsendungen an Personen, die nicht aus strafpro-
zessualen Gründen verwahrt werden, sind bis zu einer 
Länge von 23,5 Zentimetern, einer Breite von 12,5 Zenti-
metern, einer Höhe von 1Zentimetern und einem Höchst-
gewicht von 50 Gramm unverzüglich auszuhändigen. Die 
Annahme von Postsendungen eines anderen Formates 
wird verweigert. Das Öffnen und die Kenntnisnahme 
vom Inhalt der Postsendung sind nur in Anwesenheit ei-
ner diensthabenden Person zuzulassen. Diese darf keine 
Kenntnis vom Inhalt der Postsendung nehmen. Die Post-
sendungen sind anschließend in amtliche Verwahrung 
gemäß § 7 Absatz 6 zu nehmen. Den in Gewahrsam ge-
nommenen Personen ist die Möglichkeit der erneuten 
Einsichtnahme unter den Voraussetzungen der Sätze 3 
und 4 zu geben, soweit Gründe der Sicherheit des Ge-
wahrsams nicht entgegenstehen.

§ 14
Besuche

(1) In Gewahrsam genommene Personen dürfen Besuch 
von Angehörigen im Sinne von § 11 Absatz 1 Nummer 1 
des Strafgesetzbuches, Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten, Rechtsbeiständen, Geistlichen und konsulari-
schen Vertreterinnen und Vertretern in dafür vorgesehe-
nen Räumlichkeiten empfangen. Im Übrigen sind Besu-
che nur im Einverständnis mit der sachbearbeitenden 
Dienststelle zulässig.

(2) Die Zulassung der Personen nach Absatz 1 zum Be-
such kann von ihrer Durchsuchung abhängig gemacht 
werden, wenn dies aus Gründen der Sicherheit des Ge-
wahrsams erforderlich ist.

(3) Besuche können untersagt oder beschränkt werden, 
wenn im Einzelfall

1.  die Sicherheit oder Ordnung des Gewahrsamsbetriebs 
gefährdet würde,

2.  der Zweck des Gewahrsams dies erfordert oder

3.  bei Personen, die aus strafprozessualen Gründen in 
Gewahrsam genommen werden, eine Gefährdung des 
Untersuchungszwecks zu befürchten ist. 

(4) Die Besuchszeit ist grundsätzlich auf 15 Minuten zu 
beschränken. Soweit die Dauer des Gewahrsams über 
zehn Tage hinausgeht, soll grundsätzlich eine wöchent-
liche Gesamtbesuchsdauer von einer Stunde ermöglicht 
werden. Das Nähere regelt die Dienststelle. 

(5) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis 
der Polizei übergeben werden. 

(6) Besuche werden aus Gründen der Sicherheit und 
Ordnung überwacht. 

(7) Der Besuch kann nach Abmahnung abgebrochen 
werden, wenn auf Grund des Verhaltens der Besucherin-
nen und Besucher oder der in Gewahrsam genommenen 
Personen die Sicherheit oder Ordnung gefährdet wird. 
Die Abmahnung unterbleibt, wenn es unerlässlich ist, 
den Besuch sofort abzubrechen. 

§ 15
Kontakt mit Verteidigerinnen und Verteidigern 

(1) Besuche von Verteidigerinnen und Verteidigern in 
Rechtssachen der in Gewahrsam genommenen Personen 
werden nicht überwacht. 

(2) Verteidigerinnen und Verteidigern sind Besuchsmög-
lichkeiten ohne Einschränkung in Bezug auf Dauer und 
Häufi gkeit zu eröffnen, § 14 Absatz 3 Nummer 1 Alterna-
tive 2, Nummer 2 und 3, Absatz 4 fi nden keine Anwen-
dung.

Abschnitt 5
Sicherheit und Ordnung im Gewahrsam

§ 16 
Kontrollen

(1) In Gewahrsam genommene Personen sind in ange-
messenen Zeitabständen, mindestens stündlich, einer un-
mittelbaren Sichtkontrolle zu unterziehen. Dabei hat 
mindestens eine Überprüfung der Atmung zu erfolgen. 
Die Kontrolle ist mit geringstmöglicher Beeinträchti-
gung für die in Gewahrsam genommenen Personen vor-
zunehmen. Sofern bei den in Gewahrsam genommenen 
Personen zum Beispiel aus dem Gesundheitszustand und 
dem Verhalten Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine 
stündliche Überprüfung nicht erforderlich ist, kann von 
den vorgenannten Zeitintervallen abgewichen werden. In 
diesen Fällen hat die Sichtkontrolle mindestens alle drei 
Stunden zu erfolgen. 

(2) Bei Personen, bei denen ein Hinweis auf Eigenge-
fährdung besteht und der Kontrollmodus nicht fallbezo-
gen durch die Ärztin oder den Arzt präzisiert wurde, gilt 
Absatz 1. Zusätzlich sind diese Personen von Beginn an 
unter unmittelbare Dauerbeobachtung zu stellen. 

(3) Für Personen, deren Gewahrsamsfähigkeit nach §  6 
Absatz 2 festgestellt ist, die aber unter Alkohol-, Medi-
kamenten- oder Drogeneinfl uss stehen oder Hinweise auf 
Kopfverletzungen bieten, oder sonstige hilfl ose Personen 
gelten die Absätze 1 und 2. Zusätzlich sind sie mindes-
tens während der ersten zwei Stunden zumindest viertel-
stündlich einer Bewusstseinskontrolle (unter anderem 
Erweckbarkeit und Orientierung nach Zeit, Raum und 
Person) zu unterziehen, soweit nicht anderweitig ärztlich 
bestimmt. 

§ 17 
Sicherungsmaßnahmen

(1) Bei Gewalttätigkeiten, Widerstand, Fluchtversuchen, 
Eigengefährdung oder wenn besondere Umstände für 
eine Befreiung der in Gewahrsam genommenen Personen 
sprechen, sind unter besonderer Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit folgende Maßnah-
men zulässig:

1.  Fesselung gemäß § 62 PolG NRW,
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2.  Fixierung im Sinne des Absatz 2 und

3.  Unterbringung unter Dauerbeobachtung außerhalb 
einer Gewahrsamszelle.

(2) Fixierung ist die Fesselung an die in den Gewahr-
samszellen dafür vorgesehenen Fixierungsstellen in 
Form von Griffmulden mittels der bei der Polizei Nord-
rhein-Westfalen zulässigen Fixierungsmittel. Fixierun-
gen haben grundsätzlich so zu erfolgen, dass die Betäti-
gung der Meldeeinrichtung mittels Sensortaster der Zel-
lenrufanlage durch die betroffene Person gewährleistet 
ist oder eine ständige persönliche Beobachtung erfolgt. 
Körperliche Einwirkungen auf den Rücken- und Brust-
bereich sind zu vermeiden. Liegen Indikatoren und Ver-
haltensauffälligkeiten vor, ist zur Verhinderung eines la-
gebedingten Erstickungstodes eine Fixierung der in Ge-
wahrsam genommenen Personen grundsätzlich in 
Seitenlage oder im Sitzen durchzuführen. Eine durch-
gängige persönliche Beobachtung ist bei der in der Sei-
tenlage oder im Sitzen fi xierten Person zu gewährleis-
ten. Bei Zweifeln an der Gewahrsamsfähigkeit ist diese 
gemäß § 6 Absatz 2 unverzüglich ärztlich feststellen zu 
lassen. 

(3) Für die Fixierung sämtlicher Gliedmaßen an die in 
polizeilichen Gewahrsamseinrichtungen dafür vorgese-
henen Fixierungsstellen, die absehbar von nicht nur 
kurzfristiger Dauer ist, gilt § 37a PolG NRW. 

(4) Sicherungsmaßnahmen nach Absatz  1 und 2 sollen 
grundsätzlich nur von der Aufsicht führenden Polizei-
vollzugsbeamtin oder dem Aufsicht führenden Polizei-
vollzugsbeamten angeordnet werden. Sie sind unter An-
gabe der Gründe, der Art und der Dauer in der Einliefe-
rungsanzeige einzutragen.

§ 18 
Schadensersatz

In Gewahrsam genommene Personen, die Räume oder 
Gegenstände verunreinigen, beschädigen oder zerstören, 
sind auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen. 

§ 19 
Schwangerschaften, Krankheits- und Todesfälle

(1) Bei Schwangerschaften, Krankmeldungen oder äu-
ßerlich erkennbaren Erkrankungen ist unverzüglich eine 
Ärztin oder ein Arzt hinzuzuziehen. Diese oder dieser 
entscheidet über die Notwendigkeit von Gewahrsamser-
leichterungen, Sonderverpfl egung, die Gewahrsamsfä-
higkeit und eine stationäre Behandlung. 

(2) Erkranken in Gewahrsam genommene Personen 
schwer oder versterben sie, sind Angehörige oder gesetz-
liche Vertreterinnen oder Vertreter unverzüglich zu be-
nachrichtigen. Dem Wunsch der in Gewahrsam genom-
menen Personen, auch andere Personen zu benachrichti-
gen, soll entsprochen werden. Im Fall einer schweren 
Erkrankung kann von der Benachrichtigung abgesehen 
werden, wenn dies dem ausdrücklich erklärten Willen 
der in Gewahrsam genommenen Personen entspricht.

(3) Der Tod von in Gewahrsam genommenen Personen 
ist durch eine Ärztin oder einen Arzt feststellen zu las-
sen, die oder der nicht an der gegebenenfalls im Vorfeld 
erfolgten Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchung beteiligt 
war. 

Abschnitt 6
Entlassung

§ 20 
Entlassung, Übergabe an eine andere 

Dienststelle oder Behörde 

(1) Müssen in Gewahrsam genommene Personen zur 
Nachtzeit entlassen werden, so kann ihnen, wenn dienst-
liche Gründe nicht entgegenstehen, gestattet werden, bis 
zum Morgen in Gewahrsam zu bleiben. Der zugrundelie-
gende Wunsch ist von den in Gewahrsam genommenen 
Personen schriftlich zu bestätigen. 

(2) Die Übergabe an eine andere Dienststelle oder Be-
hörde erfolgt auf schriftliche Anweisung der sachbear-

beitenden Dienststelle, in Eilfällen kann die Anweisung 
telefonisch erfolgen. 

§ 21
Rückgabe sichergestellter Gegenstände

Entlassenen sind sichergestellte Gegenstände und in 
amtliche Verwahrung genommene Gegenstände zurück-
zugeben, soweit sie nicht weiterhin sichergestellt oder in 
amtlicher Verwahrung bleiben.

Abschnitt 7
Schlussbestimmungen

§ 22
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01. Mai 2021 in Kraft und mit 
Ablauf des 30. April 2031 außer Kraft.  

Düsseldorf, den 19. März 2021

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2021 S. 344

641

Zweite Verordnung zur Änderung der 
 Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung 

 Nordrhein-Westfalen

Vom 22. März 2021

Auf Grund des § 107 Absatz 2 Satz 3 und des § 133 Ab-
satz  1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.  Juli 1994 (GV. NRW. S.  666), die zuletzt durch Arti-
kel  15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90) geändert worden sind, in Verbindung mit § 32 des 
Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 
2008  S.  157) verordnet das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les und dem Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

Die Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung Nord-
rhein-Westfalen vom 5. August 2009 (GV. NRW. S.  434), 
die zuletzt durch Verordnung vom 13. August 2012 (GV. 
NRW. S. 297) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 3 werden die Wörter „13 und 14 der Ge-
meindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO 
NRW)“ durch die Wörter „12 und 13 der Kommu-
nalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 
12. Dezember 2018 (GV. NRW. S.  708), die durch 
Verordnung vom 30 Oktober 2020 (GV. NRW. 
S. 1049) geändert worden ist,“ ersetzt.

 b)  In Absatz  4 wird die Angabe „23 Absatz  1 
GemHVO NRW“ durch die Wörter „24 Absatz 1 bis 
3 der Kommunalhaushaltsordnung Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt.

2.  In § 18a Satz 1 werden die Wörter „nach Komponen-
ten im Sinne des §  285 Nummer  9 Buchstabe a des 
Handelsgesetzbuches anzugeben sind“ durch die Wör-
ter „nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen 
sowie Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung 
anzugeben sind“ ersetzt.

3.  In §  18b Satz  2 wird die Angabe „36 Absatz  1 
GemHVO NRW“ durch die Wörter „37 Absatz  1 der 
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Kommunalhaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen“ 
ersetzt.

4.   In §  19 Absatz  3 werden die Wörter „106 Absatz  1 
Satz  6“ durch die Wörter „103 Absatz  3 Satz  2“ er-
setzt.

5.  In § 20 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „103 Ab-
satz  1 Nummer  5“ durch die Wörter „104 Absatz  1 
Nummer 2“ ersetzt.

6.  §  21 Satz  1 und 2 werden durch folgenden Satz er-
setzt: 

  „Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Kran-
kenhauses sind unter Einbeziehung der Buchführung 
und unter Beachtung des §  30 des Krankenhausge-
staltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen in 
entsprechender Anwendung der für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Eigen-
betriebe geltenden Vorschriften (§ 103 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen) durch 
eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschaftsprüfer oder 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen.“ 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 22. März 2021

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 347

641

Verordnung zur Änderung der Eigenbetriebs-
verordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

Vom 22. März 2021

Auf Grund des § 133 Absatz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), der 
zuletzt durch Artikel  15 des Gesetzes vom 23. Januar 
2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, verordnet das 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen:

Artikel 1

Die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 
2005  S.  15), die zuletzt durch Gesetz vom 8. Juli 2016 
(GV. NRW. S. 559) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  In § 9 Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe „106“ durch 
die Angabe „103“ ersetzt.

2.  § 13 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 2 wird die Angabe „Abs.“ durch das Wort 
„Absatz“ ersetzt.

 b)  In Satz 3 werden die Wörter „GO NRW sowie § 30 
Abs.  3 und 6 der Gemeindehaushaltsverordnung 
NRW (GemHVO)“ durch die Wörter „Absatz 1 GO 
NRW sowie §  31 Absatz  3 und 6 der Kommunal-
haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 
12. Dezember 2018 (GV. NRW. S.  708), die durch 
Verordnung vom 30 Oktober 2020 (GV. NRW. 
S. 1049) geändert worden ist,“ ersetzt.

3.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  3 Satz  2 wird die Angabe „13 und 14 
GemHVO“ durch die Wörter „12 und 13 Kommu-

nalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen“ er-
setzt.

 b)  In Absatz  4 Satz  1 wird die Angabe „23 Abs.  1 
GemHVO“ durch die Wörter „24 Absatz  1 bis 3 
Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-West-
falen“ ersetzt.

4.  In § 22 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „36 Absatz 1 
GemHVO“ durch die Wörter „37 Absatz 1 Kommunal-
haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen“ ersetzt

5.  In §  24 Absatz  1 Satz  1 werden die Wörter „nach 
Komponenten im Sinne des §  285 Nummer  9 Buch-
stabe a des Handelsgesetzbuches anzugeben sind“ 
durch die Wörter „nach erfolgsunabhängigen und er-
folgsbezogenen sowie Komponenten mit langfristiger 
Anreizwirkung anzugeben sind“ ersetzt. 

6.  In §  25 Absatz  2 werden die Wörter „106 Absatz  1 
Satz  6“ durch die Wörter „103 Absatz  3 Satz  2“ er-
setzt.

7.  In §  26 Absatz  2 werden die Wörter „103 Absatz  1 
Nummer  5“ durch die Wörter „104 Absatz  1 Num-
mer 2“ ersetzt.

8.  § 27 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 wird die Angabe „Gemeindehaushalts-
verordnung NRW“ durch die Wörter „Kommunal-
haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen“ er-
setzt.

 b)  In Satz 3 werden die Angabe „2 GemHVO NRW“ 
durch die Wörter „2 der Kommunalhaushaltsver-
ordnung Nordrhein-Westfalen“ und die Angabe „3 
GemHVO NRW“ durch die Wörter „3 der Kommu-
nalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen“ er-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 22. März 2021

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 348

641

Zweite Verordnung zur Änderung der 
 Kommunalunternehmensverordnung

Vom 22. März 2021

Auf Grund des § 133 Absatz 1 Nummer 13 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), der zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium der Finanzen:

Artikel 1

Die Kommunalunternehmensverordnung vom 24. Okto-
ber 2001 (GV. NRW. S. 773), die zuletzt durch Verordnung 
vom 19. September 2014 (GV. NRW. S.  616) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In §  8 Satz  1 werden die Wörter „25 der Gemeinde-
haushaltsverordnung“ durch die Wörter „26 der Kom-
munalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 
12. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 708), die durch Ver-
ordnung vom 30 Oktober 2020 (GV. NRW. S. 1049) ge-
ändert worden ist,“ ersetzt.
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2.  In § 16 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „Gemeinde-
haushaltsverordnung (GemHVO)“ durch die Angabe 
„der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt. 

3.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „14 GemHVO“ 
durch die Wörter „13 der Kommunalhaushaltsver-
ordnung Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

 b)  In Absatz 4 wird die Angabe „23 Abs. 1 GemHVO“ 
durch die Wörter „24 Absatz 1 bis 3 der Kommu-
nalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen“ er-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 22. März 2021

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 348

7831

Dreiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der 
Tierseuchenbekämpfungsverordnung

Vom 24. März 2021

Auf Grund des §  27 Absatz  1 des Ausführungsgesetzes 
zum Tiergesundheitsgesetz und zum Tierische Nebenpro-
dukte-Beseitigungsgesetz vom 2. September 2008 (GV. 
NRW. S.  612), der durch Gesetz vom 9. Dezember 2014 
(GV. NRW. S. 885) geändert worden ist, verordnet das Mi-
nisterium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz im Benehmen mit dem Verwaltungsrat 
der Tierseuchenkasse:

Artikel 1

Die Tierseuchenbekämpfungsverordnung vom 3. Juli 
1986 (GV. NRW. S.  545), die zuletzt durch Verordnung 
vom 12. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 985) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In dem Satzteil vor Nummer  1 wird die An-
gabe „2020“ durch die Angabe „2021“ ersetzt.

  bb)  In Nummer  2 Buchstabe b wird die Angabe 
„4,00“ durch die Angabe „3,50“, die Angabe 
„1,06“ durch die Angabe „0,55“ und die An-
gabe „2,94“ durch die Angabe „2,95“ ersetzt.

  cc)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

    „3.  Schweine: 
beitragsfrei“.

  dd)  Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

   „5.  Ziegen: 
beitragsfrei“.

  ee)  In Nummer  6 Buchstabe b wird die Angabe 
„0,19“ durch die Angabe „0,58“ und die An-
gabe „0,81“ durch die Angabe „0,42“ ersetzt.

  ff)  Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

   „8.  Gefl ügel: 
beitragsfrei“.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

2.  § 1b wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 
in Kraft.

Düsseldorf, den 24. März 2021

Die Ministerin für
Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2021 S. 349

822

8. Nachtrag vom 15.12.2020 zur Satzung der 
 Deutschen Rentenversicherung Westfalen 

vom 15.12.1978
Die Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversiche-
rung Westfalen hat mit einer schriftlichen Abstimmung 
anlässlich ihrer Sitzung am 15.12.2020 mit 8.  Nachtrag 
zur Satzung vom 15.12.1978 (GV NRW 1979 S.  524) fol-
gende Satzungsänderung beschlossen:

Dem § 22 Abs. 1 der Satzung der Deutschen Rentenver-
sicherung Westfalen werden folgende Sätze 3 und 4 an-
gefügt:

Abweichend von Satz  1 kann in der Geschäftsordnung 
für die Widerspruchsausschüsse der Deutschen Renten-
versicherung Westfalen der Erlass von Widerspruchsbe-
scheiden auf die Geschäftsführung übertragen werden. 
Entsprechende Fallgruppen sind in einer Anlage zur Ge-
schäftsordnung für die Widerspruchsausschüsse der 
Deutschen Rentenversicherung Westfalen auszuweisen.

Karl  S c h i e w e r l i n g

Vorsitzender
der Vertreterversammlung

G E N E H M I G U N G

Aufgrund der Vorschrift des § 34 Abs. 1 SGB IV i. V. mit 
§ 90 Abs.  2 SGB IV wird hiermit vorstehender, von der 
Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversiche-
rung Westfalen am 15.12.2020 beschlossene Satzungs-
nachtrag der Deutschen Rentenversicherung Westfalen 
genehmigt.

Düsseldorf, 12.03.2021
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Ministerium für Arbeit, 
 Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag
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